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AUS DEM INHALT 
AUS DEM STADTRAT

• Genehmigung des Haushaltes 2024
• Radwegverbindung Rauenzell –   

Burgoberbach
• Vergabeverfahren Bauplätze Heuberg

AUS DEM GEMEINDELEBEN

• Verstärkung für die Herrieder Stadtsoldaten 
gesucht

• Kinder-Flohmarkt am Herrieder Altstadtfest
• Stadtführung für Neubürgerinnen und  

Neubürger
• Streuobst für alle – 100 % Förderung   

für Privatpersonen, Vereine, Firmen und 
Landwirte

HERRIEDEN HANDELT UND HILFT

• Das Herrieder Tafel-Projekt bittet um   
Unterstützung

• PARTNERSCHAFTEN
• 40. deutsch-amerikanisches   

Freundschaftsschießen

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

• Informationen zur neuen Grundsteuer 2025
• Stellenausschreibungen

KLIMASCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

• Faire Woche 2024 in Herrieden

... und viele weitere Informationen aus unserer 
Stadt und unseren Dörfern

Liebe Gäste 
uns� es Altstadtfestes 
in H�  ieden!

Bereits zum 40. Mal fi ndet heuer unser beliebtes 
Altstadtfest im Herzen Herriedens statt. Mit der 
Neuausrichtung im vergangenen Jahr hat die ver-
anstaltende GbR der Traditionsveranstaltung 
neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Das 
Festgelände erstreckt sich nun rund um den Vog-
teiplatz vor dem Herrieder Stadtschloss über den 
Herrnhof mit Blick auf das Rathaus bis zum Deo-
carplatz im Schatten der Stiftsbasilika und unter 
den lauschigen Bäumen vor der Wolfhard-Schu-
le. Zahlreiche Vereine sorgen für das leibliche 
Wohl, sodass die Besucherinnen und Besucher in 
bewährter Weise eine breite Vielfalt an kulinari-
schen Köstlichkeiten und Getränken vorfi nden. 
Attraktive Acts werden sich auf den drei Veran-
staltungsbühnen abwechseln und für mitreißen-
de Stimmung zwischen den illuminierten histori-
schen Gebäuden sorgen. Die Stadt Herrieden 
freut sich außerordentlich über das große ehren-
amtliche Engagement der teilnehmenden Vereine 
und Verantwortlichen im Organisationsteam und 
dankt allen fl eißigen Händen, die zum Gelingen 
des Festes beitragen. Gerne leisten die Verant-
wortlichen in der Stadt Herrieden zusammen mit 
den Mitarbeitern der technischen Abteilungen 
und des Ordnungsamtes unterstützend ebenfalls 
ihren Beitrag zum reibungslosen Ablauf des Alt-
stadtfestes.

Ich freue mich auf zahlreiche persönliche Begeg-
nungen und wünsche uns allen ein unbeschwer-
tes und fröhliches Festwochenende

Ihre Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin
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AUS DEM STADTRAT

Neue Station des Skulpturenweges aufgestellt
In der Sitzung des Stadtrates am 12.6.2024 wurde bekannt ge-
geben, dass der Skulpturenweg im Herrieder Schlosspark, der 
auf bedeutende Personen der Herrieder Geschichte aufmerk-
sam machen soll, weiter Gestalt annimmt.
Vor Kurzem hat der städtische Bauhof die vierte Skulptur im 
Garten hinter dem Stadtschloss aufgestellt. Hierbei handelt es 
sich um eine Sitzbank in Erinnerung an die von den Schweden 
im 30-jährigen Krieg ermordeten Herrieder. Die Sitzbank in 
Form einer liegenden Schriftrolle soll an den Blutsonntag von 
1633 erinnern und trägt die Namen aller 130 zu Tode gekom-
menen Menschen.

Förderung Kommunale Wärmeplanung  
und Energiecoaching
In der Sitzung des Stadtrates am 12.6.2024 wurde bekannt ge-
geben, dass der Stadtverwaltung mit E-Mail vom 7.6.2024 vorab 
der Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt 
und Klimaschutz bezüglich der Bundesförderung „Kommunale 
Wärmeplanung“ zuging. Eine entsprechende Bewerbung hatte 
die Stadt Herrieden im September 2023 eingereicht. Der Pro-
jektbeginn ist laut Bescheid auf 1.8.2024 mit einer Förderquote 
von 90 % festgesetzt. Als nächste Schritte werden Angebote 
von Ing.-Büros eingeholt und die Vergabe der Planungsleistung 
durchgeführt. Eine Auftragsvergabe darf erst ab 1.8.2024 erfol-
gen.
Parallel hat sich die Verwaltung bei der Regierung von Mittel-
franken für eine Förderung „Energiecoaching“ beworben. Der 
Energiecoach unterstützt die Stadt bei energetischen Sanierun-
gen und der Optimierung von kommunalen Liegenschaften, Be-
antragung von Förderungen, Wirtschaftlichkeitsstudien usw. 
Auch hierfür hat die Stadt Herrieden den Zuschlag mit E-Mail 
vom 7.6.2024 erhalten. Die Förderung beträgt 100 %.

Zeitlich befristete Notbestellung der Standes-
beamten des Standesamtsbezirks Herrieden 
für den Standesamtsbezirk Bechhofen
In der Sitzung des Stadtrates am 12.6.2024 wurde bekannt ge-
geben, dass die Stadt Herrieden um Amtshilfe gebeten wurde. 
Aus personellen Gründen bat die Gemeinde Bechhofen darum, 
dass die Stadt Herrieden einer Notbestellung der Standesbe-
amten der Stadt Herrieden für den Standesamtsbezirk Bechho-
fen zustimmt. Die Notbestellung wird für den Zeitraum vom 
1.7.2024 bis 30.9.2024 erfolgen.

Genehmigung des Haushaltes 2024
In der Sitzung des Stadtrates am 12.6.2024 wurde bekannt ge-
geben, dass das Landratsamt Ansbach mit Schreiben vom 
23.4.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der 
Stadt Herrieden für das Haushaltsjahr 2024 gewürdigt hat. Auf-
grund einer Änderung von haushaltsrechtlichen Vorschriften 
war „aus formalrechtlichen, aber unabdingbaren Gründen“ ein 
sogenannter „Beitrittsbeschluss“ erforderlich, der in der Sitzung 
vom 15.5.2024 erfolgte. Damit wurde die erforderliche Auflage 
erfüllt und der Haushalt 2024 genehmigt. Laut Landratsamt ist 
„die Haushaltssituation der Stadt Herrieden als stabil zu bewer-
ten.“

Vorberatung zum Umbau des Knotenpunktes 
Nürnberger Straße/Ansbacher Straße/St 2248
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 7.5.2024 
wurde über die Realisierung eines Kreisverkehrs bei Schernberg 
beraten:
Der Umbau des Knotenpunkts wurde mittlerweile im Zuge der 
Bebauungsplanänderung des B-Planes Nr. 7 „Burgerfeld“ in die 
Planung aufgenommen. Die Behördenbeteiligung des Bauleit-
planverfahren wurde durchgeführt, unter anderem wurde auch 
das Staatliche Bauamt als betroffene Behörde beteiligt.
Die Stellungnahme zu dem Knotenpunktsumbau lautet wie 
folgt:
„Für die Anbindung der Stadtstraße „Am Wasserturm“ an die 
St 2248 wird die Knotenpunktsform eines Kreisverkehrs im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes dargestellt. Da unter den 
aktuellen Verkehrsbedingungen die bestehende Kreuzung kei-
nen Unfallschwerpunkt darstellt und verkehrlich keine Defizite 
aufweist, sieht das Staatliche Bauamt Ansbach keine Veranlas-
sung zum Umbau der bestehenden Kreuzung. Mangels des 
Nachweises der Notwendigkeit kann dem Kreuzungsumbau in 
der vorgelegten Form nicht zugestimmt werden. Eine Kosten-
beteiligung des Straßenbaulastträger der Staatsstraße 2248 
kann somit nicht in Aussicht gestellt werden.“
Der Bau des Kreisverkehrs kann unter folgenden Voraussetzun-
gen umgesetzt werden:
„Der Knotenpunktsumbau an der St 2248, Einmündung „Am 
Wasserturm“ und „Nürnbergerstraße“ zum Kreisverkehr, ist im 
Detail mit dem Staatlichen Bauamt Ansbach abzustimmen. Vor 
weiteren Abstimmungen ist eine Vereinbarung zwischen der 
Stadt Herrieden und dem Staatlichen Bauamt Ansbach abzu-
schließen, die den Bau, die Kostentragung sowie die Ablöse-
kosten regelt. 
Die gesamten Kosten für diese Maßnahme sind von der Stadt 
Herrieden zu tragen.“
Für das geplante Vorhaben wurde ein Verkehrsgutachten er-
stellt. 
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Die bestehenden Straßen sind für die Erschließung des Einzel-
handelszentrums ausreichend leistungsfähig. Alle betrachteten 
Straßenabschnitte können die prognostizierten Verkehrsstär-
ken der Gesamtprognose 2040 gemäß RASt 06 verkehrsver-
träglich aufnehmen. Aufgrund der bestehenden und prognos-
tizierten Verkehrsbelastung ist ein Rückstau auf die Staatsstra-
ße nicht zu erwarten.
Der BV-Ausschuss fasste folgenden Beschluss: „Der BV-Aus-
schuss empfiehlt dem Stadtrat, bei der weiteren Verfolgung des 
Bebauungsplans an der Realisierung des Kreisverkehrs festzu-
halten.
In seiner Sitzung am 12.6.2024 folgte der Stadtrat der Empfeh-
lung des BV-Ausschusses und beschloss, bei der weiteren Ver-
folgung des Bebauungsplans an der Realisierung des Kreisver-
kehrs festzuhalten.

Radwegverbindung Rauenzell – Burgoberbach
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 18.6.2024 
wurde über die abschließende Trassenführung der Radwegver-
bindung Rauenzell – Burgoberbach beraten.
Der BV-Ausschuss beschloss die Umsetzung der Variante 1, die 
den Durchlass von Burgoberbach kommend vor der Abzwei-
gung nach St. Salvator mit einer Anbindung zum Weg nach 
St. Salvator vorsieht. Am Sportplatz soll der Radweg an der 
Straße entlanggeführt werden. Eine adäquate Ersatzpflanzung 
muss vorgenommen werden. Auf die Versetzung des Ortsschil-
des soll hingewirkt werden.

Bauplätze in Heuberg
Im Mai 2024 wurden die Erschließungsmaßnahmen fertigge-
stellt. Aufgrund der Erfahrungen, die beim Vergabeverfahren 
„Schrotfeld 15.4“ und „Rauenzell Mitte“ gewonnen werden konn-
ten, folgte der BV-Ausschuss dem Vorschlag der Verwaltung 
und beschloss, dass alle registrierten Interessenten über den 
Baupiloten darüber informiert werden, dass das Vergabever-
fahren für die Bauplätze in Heuberg beginnt. Eine entsprechen-
de Information wird auch auf der Homepage und über die App 
der Stadt Herrieden und im Amtsblatt veröffentlicht. Der vom 
BV-Ausschuss beschlossene Punktekatalog wird bei Vergabe 
zur Anwendung gebracht. 
Allerdings soll die Beantwortung und Auswertung in diesem Fall 
nicht über die Plattform „Baupilot“ erfolgen, sondern digital 
oder analog über die Bauverwaltung. Nachdem sich im Vollzug 
gezeigt hat, dass es vergleichsweise viel Zeit und Aufwand kos-
tet, ein Baugebiet von Grund auf im „Baupilot“ neu anzulegen, 
erscheint dies aus Sicht der Verwaltung bei insg. vier Bauplät-
zen nicht im Verhältnis zu stehen. Außerdem lässt sich der Ver-
gabeprozess bei dieser überschaubaren Anzahl von Bauplätzen 
ohne den Weg über die Plattform „Baupilot“ voraussichtlich 
zügiger abwickeln. Dieses Vorgehen wird von der Verwaltung 
im Nachgang evaluiert und die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse können für die Vergaben in Birkach und Neunstetten ggf. 
hilfreich sein.
Der Ausschuss beschloss außerdem, dass zunächst zwei Bau-
plätze angeboten werden sollen. In der zweiten Juli-Sitzung des 
Stadtrates wird über den Verkaufspreis pro m2 beraten. An-
schließend kann das Verfahren eröffnet werden.

1. Änderung und Teilaufhebung B-Plan 
„Schleifmühle“ sowie 24. FNP-Änderung – 
Stadt Feuchtwangen
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 18.6.2024 
erhob der BV-Ausschuss keine Einwände gegen das Bauleit-
planverfahren und gegen die Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Feuchtwangen.

Mäharbeiten und Grünpflege  
im öffentlichen Raum
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schuss vom 25.6.2024 wurde folgender Sachverhalt bekannt 
gegeben:
Das Wetter der vergangenen Wochen hat zu einem vergleichs-
weise starken Pflanzenwachstum geführt. Nach Auskunft des 
Stadtgärtners Herrn Willi Wellhöfer sind die Mitarbeitenden der 
Stadtgärtnerei teilweise auch mit Unterstützung durch den 
Bauhof seit Mitte April durchweg mit Mäh- und Grünpflegear-
beiten beschäftigt und die Gerätschaften im Dauerbetrieb. Mit 
der Mahd der Bankette sei man trotzdem sogar weiter als in den 
allermeisten Jahren. 
Um bei den Spielplätzen mit dem Mähen hinterherzukommen, 
wurden zusätzlich punktuell externe Dienstleister hinzugezo-
gen.
Konstruktive Anregungen, Kritik und Hinweise finden den Weg 
zum zuständigen Mitarbeiter am schnellsten per Telefon oder 
über den Mängelmelder auf der Homepage der Stadt Herrieden 
und über die Herrieden-App. Die Kontaktdaten der Stadtgärt-
nerei sind in jeder Ausgabe des Amtsblattes und auf der Home-
page veröffentlicht.

Vorstellung - Überplanung der Außenanlagen/
Kita Oberschönbronn
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schuss am 25.6.2024 stellte Landschaftsarchitekt Michael 
Schmidt aus Feuchtwangen den ausgearbeiteten Entwurf zur 
Neugestaltung der Außenspielfläche an der Kita Oberschön-
bronn vor.
Der UEL-Ausschuss begrüßte die vorgestellten Planungen und 
beauftragte die Verwaltung, diese unter Berücksichtigung fol-
gender Aspekte umzusetzen:

• Baumbestand soll möglichst erhalten bleiben.
• Variantenplanung für die Grundstücksgrenzgestaltung 

(L-Steine) sollen erarbeitet werden.
• Weitere Vorschläge für Kostenersparnis sollen vorgelegt wer-

den.

Ideensammlung Freiflächenplanung 
BG „Schrotfeld 15.4“
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 25.6.2024 beschloss das Gremium, dass folgende 
Aspekte bei der Planung der Grünflächen im Schrotfeld 15.4 
berücksichtigt werden sollen:

• Natürliche Beschattung durch Bäume
• Angebote für verschiedene Zielgruppen    

(Kinder und Senioren) z. B. Boulefläche, Tischtennisplatte, 
Element Wasser, Brunnen

• Ort der Begegnung, auch Angebote für Kinder mit   
Handicap

• Überdachte Sitzgelegenheiten
• Verlegung von Leitungen für einen Trinkbrunnen

PV-Anlage KIDZ Lebenshilfe
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schuss am 25.6.2024 wurde beschlossen, die anteilige Dach-
fläche der neuen KITA, die südlich des Schrotfelds in Zusam-
menarbeit mit der Lebenshilfe entsteht, mit der maximal mög-
lichen PV-Fläche zu belegen und die Haushaltsmittel entspre-
chend vorzusehen.
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Anfrage  
zu einer PV-Freiflächenanlage in Stadel
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 25.6.2024 wurde über die am 12.6.2024 von Herrn 
Bohlmann vom Energiewerk aus Ulm per E-Mail vorgebrachte 
Bitte um Prüfung, ob auf Flurstück 80, Gemarkung Stadel die 
Errichtung einer PV-Freiflächenanlage umsetzbar ist beraten.
Die Präsentation der Firma Energiewerk ist im RIS hinterlegt.
Folgende Aspekte wurden vorgebracht: Es handelt sich hier um 
keine Potenzialfläche und kein vorbelastetes Gebiet. Das Flur-
stück ist als Fläche für das Wiesenbrüter Schutzprojekt vorgese-
hen. Das Ortsbild von Stadel würde unverhältnismäßig beein-
trächtigt. Der Entstehung eines „Flickenteppichs“ soll entge-
gengewirkt werden.
Der UEL-Ausschuss bewertete die Fläche als nicht geeignet.

Bekanntgabe aus der nicht öffentlichen  
Sitzung des Stadtrates vom 12.6.2024
In der Sitzung des Stadtrates am 3.7.2024 wurde aus der nicht 
öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 12.6.2024 bekannt ge-
geben, dass sich die Stadt Herrieden an den Kosten der SVE 
(Wolfhardschule) in der Trägerschaft der Lebenshilfe für Kinder, 
die in Herrieden wohnen, beteiligt.

Erschließung Baugebiet Schrotfeld 15.4.
In der Sitzung des Stadtrates am 3.7.2024 wurde bekannt gege-
ben, dass Lieferengpässe bei der N-ERGIE aktuell zu einem Still-
stand bei der Erschließung im Baugebiet „Schrotfeld 15.4“ füh-
ren. 
Auf Grund von Lieferengpässe bei den Haushaltsanschlüssen 
(Strom) der N-ERGIE können die Straßenbauarbeiten (Rand-
steine, Gehwege, etc.) voraussichtlich bis ca. Mitte Juli nicht 
fortgeführt werden.

Sachstand Einzelhandelsprojekt  
am Wasserturm
In der Stadtratssitzung vom 26.7.2023 hat das Gremium über die 
3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 „Bur-
gerfeld“ der Stadt Herrieden im beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13a BauGB beraten.
Anlass der Planung ist der Wunsch einer Einzelhandelsentwick-
lung im Norden von Herrieden. Ziel ist es, das bestehende Nah-
versorgungsangebot im Südosten des Stadtgebietes mit einer 
weiteren Einkaufsmöglichkeit im nordwestlichen Teil zu ergän-
zen. 
Der geplante Einzelhandel dient vor allem zur Nahversorgung 
der bestehenden Wohngebiete im Herrieder Westen. Die 
Grundstücke sind nicht im Besitz der Stadt Herrieden.
Der Stadtrat fasste am 26. Juli 2023 den Aufstellungsbeschluss 
und stimmte dem vorgelegten Planentwurf zu. Im Zuge der 
öffentlichen Auslegung gingen Anwaltsschreiben bei der Stadt 
Herrieden und der Regierung von Mittelfranken ein. Die Kanz-
leien wurden nicht von Privatpersonen beauftragt, sondern von 
einer GmbH & Co. KG und einer AG & Co. KGaA.
Um im weiteren Verfahren größtmögliche Rechtssicherheit zu 
erlangen, ließ der Projektierer über eine Anwaltskanzlei die 
nächsten Schritte prüfen. 
Als Ergebnis wurden verschiedene Gutachten eingeholt und die 
Abwägungen für die Sitzung am 3. Juli 2024 vorbereitet, nach-
dem auch die Genehmigung des FNP abgewartet werden 
musste.
Am 17. 06.2024 erreichte die Bürgermeisterin ein Schreiben der 
Regierung von Mittelfranken mit folgendem Inhalt:
„Im Mai 2024, also nach Auslauf unserer Stellungnahme, erhiel-
ten wir eine aktualisierte Fassung der uns als Bewertungs-

grundlage dienenden Markt- und Strukturdaten des Einzelhan-
dels in Bayern (GMA 2024), wonach die Raumleistungen der 
Nahversorgungsbetriebe, aber auch die Pro-Kopf-Ausgaben 
deutlich gestiegen sind. Unter Berücksichtigung der neuen Be-
urteilungsgrundlage ist die zulässige Verkaufsfläche des Le-
bensmittelvollsortimenters (einschließlich ggf. Backshop) auf 
1.400 m2 zu beschränken. Um Kenntnisnahme und Beachtung 
wird gebeten.“
Dies hat zur Folge, dass die Planungen erneut geändert werden 
müssen.
Mit dem Projektierer (biber holding) und dem Vertreter von 
EDEKA fanden in der Zwischenzeit mehrere Gespräche statt. 
Der Projektierer schätzt es als realistisch ein, dass für die Sit-
zung am 2.10.2024 die geänderten Planungen vorliegen, sodass 
die Abwägungen und die erneute Auslegung beschlossen wer-
den können. Wenn anschließend das Bauleitplan-Verfahren 
ohne weitere Verzögerungen durchgeführt werden kann, ist 
frühestens im 2. Quartal 2025 mit einem genehmigten Bauan-
trag zu rechnen. Im Anschluss kann die Ausschreibung erfolgen. 
Der Projektierer hält daher zum jetzigen Zeitpunkt einen Bau-
beginn im 4. Quartal 2025 für denkbar.

Begehung Parkbad  
durch das Gewerbeaufsichtsamt
In der Sitzung des Stadtrates am 3.7.2024 wurde bekannt gege-
ben, dass am 26.6.2024 eine Begehung des Gewerbeaufsichts-
amts im Freibad stattfand. Neben den Abläufen in der Technik 
wurde geprüft, ob die Aspekte der Arbeitssicherheit eingehal-
ten werden.

Geprüft wurde:
• Vollständigkeit der im Betrieb durchgeführten Gefährdungs-

beurteilungen

• Die Organisation des Arbeitsschutzes (z. B. Schulungsnach-
weise im Unternehmermodell).

• Betriebsanweisungen und dokumentierte Unterweisungen 
der Mitarbeitenden

• Schriftliche Festlegungen zu Art der praktizierten betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß 
DGUV Vorschrift 2

• Berichte von Betriebsarzt/Betriebsärztin/Sicherheitsfach-
kraft gemäß DGUV Vorschrift 2 (evtl. auch Begehungsproto-
kolle von Betriebsarzt/Betriebsärztin und Sicherheitsfach-
kraft)

•  Vorsorgekartei

• Protokolle der Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen (ab einer 
Betriebsgröße von 20 Mitarbeitern)

• Die Gefährdungsbeurteilung und die getroffenen Maßnah-
men in Bezug auf Belastungen des Muskel-Skelett-Systems 
(Heben/Halten/Tragen, manuelle Arbeiten, Schieben/Zie-
hen, Zwangshaltungen, etc)

• Die Gefährdungsbeurteilung und die getroffenen Maßnah-
men in Bezug auf natürliche UV-Strahlung.

Die Überprüfung führte zu keinerlei Beanstandungen. Wie die 
Prüfenden bei der Ortsbegehung informierten, wird infolge der 
einwandfreien Betriebsführung kein Mängelbericht erstellt.

Förderung Klimaschutzmanager
In der Sitzung des Stadtrates am 3.7.2024 wurde bekannt gege-
ben, dass der Stadt Herrieden am Freitag, den 28.6.2024 der 
Zuwendungsbescheid für „KSI Klimaschutzmanagement zur 
Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die 
Stadt Herrieden“ vorab per Mail zugesandt wurde. Der Projekt-
zeitraum wurde vom 1.7.2024 bis 30.6.2027 festgesetzt. Der För-
derantrag wurde bereits am 9.8.2022 gestellt.
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Bekanntgaben aus der nicht öffentlichen 
Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses 
vom 7.5.2024
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschuss vom 9.7.2024 
wurden folgende Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung 
vom 7.5.2024 bekannt gegeben:

• Der Auftrag für die Erneuerung der Schaltanlage ZKA Herrie-
den wurde an das Ing.-Büro J&H Scheiderer Ing.- & Planungs-
büro für Elektrotechnik aus Schwabach vergeben.

• Der Auftrag für den Außenbereich der Kindergrippe Elbers-
roth wurde an die Fa. Eibe aus Röttingen vergeben.

• Der Auftrag für die Grundlagenermittlung und die Vorent-
wurfsplanung zum Bebauungsplan Nr. 23 „Naherholungs-
bereich Herrieden Steinweg“ wurde an das Planungsbüro 
Vogelsang und Landschaftsplanung Klebe aus Nürnberg ver-
geben.

• Der Auftrag für die nötige Baugrunduntersuchung des Stre-
ckenabschnittes „Geh- und Radweg GVS Hohenberg – Rau-
enzell“ wurde an das Büro Geotechnik GmbH aus Lammel-
bach vergeben.

• Der Auftrag für die vorbereitenden Untersuchungen zur Er-
weiterung des Sanierungsgebietes Altstadt Herrieden wurde 
an das Arch.-Büro Jechnerer aus Herrieden vergeben.

• Der Planungsauftrag für den Lückenschluss des Altstadtrund-
weges in Herrieden wurde an das Arch.-Büro Jechnerer aus 
Herrieden vergeben.

Antworten auf Anfragen zu verschiedenen 
Sachverhalten
• Die Erschließung des Baugebietes „Schrotfeld 15.4“ ist bis En-

de September geplant.
• Die Verwaltung wird veranlassen, dass die Eigentümer ent-

lang des Fußweges zum Sportplatz Rauenzell bezüglich des 
Rückschnitts ihrer Sträucher zum öffentlichen Gehweg an-
geschrieben werden.

• Die zusätzliche angebrachte geschotterte Überquerung zum 
Baugebiet „Weidenweg“ wird im Rahmen des Baus der Que-
rungshilfe entfernt.

• Die Verwaltung wird einen geeigneten Platz für zwei Sitz-
bänke entlang des Fuß- und Radweges am Rand des Bau-
gebiets „Schrotfeld 15.1“ suchen.

• Es bestehen keine Einwände gegen die Pflanzung einer 
Baumallee gegenüber des Sportplatzes SV Rauenzell.

• Die Verwaltung wird die Durchführung der Ausgleichsmaß-
nahmen am Schreinermühlbach veranlassen.

• Für Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Leutenbuch 
werden Gelder beantragt, sobald die Hochwasserschutzmaß-
nahmen im Ortsteil Stegbruck abgeschlossen sind.

• Die Verwaltung setzt die Anbindung des Radwegs neben 
dem Nägelein-Areal zur Ansbacher Straße und zur Schule auf 
die Liste, der zu sanierenden Abschnitte.

• Die Anbringung der Plakate am Rathaus und in der Vorderen 
Gasse wurde hinsichtlich der denkmalschutzrechtlichen Ge-
nehmigung mit dem Stadtplaner abgestimmt. Die Kosten für 
die Banner und Wimpelketten belaufen sich auf weniger als 
1.000,00 €.

•  Auch wenn die Mitfahrbänke nicht intensiv genutzt werden, 
sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit, diese abzubauen. 
Sie werden stehen gelassen, solange sie nicht stören, da sie 
von Bürgerinnen und Bürgern auch gerne zum Ausruhen ge-
nutzt werden.

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Hinweise zum Amtsblatt
Das Herrieder Amtsblatt erscheint seit 2023 einmal im Monat 
und wird wie gehabt kostenlos an jeden Haushalt der Stadt Her-
rieden verteilt. Zusätzlich kann es als PDF online unter www.
herrieden.de in der Rubik Rathaus > Aktuelle Meldungen > 
Amtsblatt abgerufen werden. Dort finden Sie auch alle Erschei-
nungstermine und Fristen zum Redaktionsschluss.
Amtsblätter werden zur Veröffentlichung amtlicher Bekannt-
machungen und Mitteilungen von Kommunen oder staatlichen 
Stellen herausgegeben. Die pressemäßige Berichterstattung 
über das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde ist gemäß 
dem Presserecht nicht zulässig. Herrieder Vereine, Kirchen, In-
stitutionen und Organisationen können vor Ort das Amtsblatt 
weiterhin zur Ankündigung wichtiger Informationen nutzen, 
jedoch darf das Amtsblatt in seiner Gesamtheit nicht in Konkur-
renz zu Zeitungen oder Onlineredaktionen treten. Daher kön-
nen beispielsweise nur begrenzt Bilder und Grafiken veröffent-
licht werden.
Aus diesem Grund steht eine Übersicht zur Verfügung, die Rah-
menbedingungen für nicht städtische Beiträge und Informatio-
nen zum Umgang mit dem Redaktionssystem enthält. Das Do-
kument ist unter www.herrieden.de in der Rubrik Rathaus ª Ak-
tuelle Meldungen ª Amtsblatt verfügbar und umfasst beispiels-
weise Hinweise zu Bildmaterial und Artikelinhalt.
Der Krieger-Verlag bietet mit dem Online-Redaktionssystem 
die Möglichkeit, Beiträge auf direktem Weg anzulegen. Zugänge 
können über die Stadt Herrieden formlos unter amtsblatt@her-
rieden.de beantragt werden – auch bestehende Zugänge kön-
nen reaktiviert und vergessene Zugangsdaten direkt beim Ver-
lag (redaktion@krieger-verlag.de) angefragt werden.
Es wird darum gebeten, die Möglichkeit zur direkten Einstel-
lung der Inhalte zu nutzen und nur in Ausnahmefällen über 
amtsblatt@herrieden.de einzusenden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Verstärkung für die Herrieder Stadtsoldaten 
gesucht
Seit 45 Jahren sind die Herrieder Stadtsoldaten bei Traditions-
veranstaltungen nicht mehr wegzudenken und sie begleiten die 
Herrieder Bürgerinnen und Bürger sowie deren Gäste engagiert 
bei Feierlichkeiten.
Nun sucht das Team der drei Stadtsoldaten eine tatkräftig eh-
renamtliche Aushilfe.
Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich gerne an Marion Bütt-
ner unter Tel. 09825/808-35.

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.



NR. 7 / DONNERSTAG, 18. JULI 2024 7

Sonntag, 21. Juli 2024: 14.00-18.00

Kinder-Flohmarkt am Herrieder Altstadtfest
Liebe Kinder,
wir laden euch herzlich zu unserem Kinder-Flohmarkt am Altstadt-
festsonntag ein! Schnappt euch eure Schätze und kommt am 
21. Juli 2024 von 14.00 – 18.00 Uhr zum Deocarplatz in den Bereich 
vor der Wolfhard-Schule, um eure Spielsachen, Bücher und alles, 
was ihr nicht mehr braucht, zu verkaufen oder zu tauschen!

Marktordnung:
• Der Aufbau beginnt ab 14.00 Uhr.

• Der Flohmarkt endet um 18.00 Uhr.

• Bis 18.30 Uhr müssen die Anbietenden ihre Plätze geräumt 
haben.

• Größe eines Marktstandes: max. 2,50 Meter

• Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

• Beim Kinderfl ohmarkt darf nur Kinderspielzeug angeboten 
werden. Dazu zählen alle in einem Kinderzimmer befi ndlichen 
Gegenstände, die für den Gebrauch durch Kinder bestimmt 
sind.

• Bekleidung ist vom Verkauf ausgeschlossen.

• Die Kinder regeln die Geschäfte selbstständig. Erwachsene 
sollen nur begleitend mitwirken und dürfen nicht verkaufen.

• Wollen Freunde einen Stand nebeneinander haben, müssen 
sie gemeinsam kommen, freihalten ist nicht erlaubt.

• Alle Anbietenden haben in ihrem Bereich für Sauberkeit zu 
sorgen.

• Jeder ist für die Entsorgung seines Abfalls verantwortlich.

• KEIN gewerblicher Verkauf, KEINE Essenswaren!

• Den Weisungen des Marktverantwortlichen vor Ort ist Folge 
zu leisten.

• Die Veranstaltungsfl äche ist nicht überdacht.

• Bei extrem schlechtem Wetter fällt der Kinderfl ohmarkt aus.

• In jedem Fall ist auf Nachfrage der Marktleitung eine Auf-
sichtsperson/berechtigte Person anzugeben.

Wichtig für Eltern:
• Wenn Sie als Eltern nicht die gesamte Zeit in Reichweite Ihrer 

Kinder sind, die einen Stand betreuen, geben Sie Ihren Kin-
dern ein formloses Schreiben mit, in dem Sie bestätigen, dass 
Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind am Flohmarkt 
einen Stand betreibt. Bitte vermerken Sie auf diesem Schrei-
ben neben Ihrem Namen und Ihrer Adresse auch eine Tele-
fonnummer, unter der Sie während der Marktzeit zuverlässig 
erreichbar sind.

• Eltern haften für ihre Kinder. Die Aufsichtspfl icht liegt bei den 
Eltern. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung. Der 
Veranstalter übernimmt keine wie auch immer geartete Aufsicht 
über Minderjährige oder sonst nicht voll geschäftsfähige Per-
sonen.        
Minderjährige und sonstige nicht selbst voll geschäftsfähige 
Personen dürfen nur mit dem Einverständnis einer verantwort-
lichen Elternperson/Aufsichtsperson teilnehmen.

Veranstalter: Stadt Herrieden

Neue Mitarbeiterin
Seit dem 1.7.2024 ist Frau Anne Weiß als 
neue Mitarbeiterin in der Bauverwal-
tung tätig.

Wir heißen sie herzlich willkommen und 
freuen uns auf eine gute Zusammenar-
beit!

Stadtführung für Neubürger
Herzliche Einladung zur besonderen Stadtführung für alle „Neu-
bürgerinnen und Neubürger! Im Rahmen des Herrieder Altstadt-
festes lädt die Stadt Herrieden in diesem Jahr erstmals alle Neu-
bürgerinnen und Neubürger zu einer Stadtführung ein. Zugezo-
gene, aber auch andere Interessierte, können bei diesem Spazier-
gang durch Herrieden die Geschichte ihrer neuen Heimat ent-
decken.

Warum stehen hier zwei Kirchen direkt nebeneinander? Was sa-
gen uns Formen und Muster im Straßenbelag? Wer war Deocar 
oder Peter von Thann?

Diese und weitere spannende Fragen wird unsere Stadtführerin 
Martina Witteck am 21. Juli 2024 allen Gästen im Rahmen eines 
90-minütigen Spaziergangs durch Herrieden anschaulich und 
unterhaltsam beantworten.

Start ist am 21. Juli 2024 um 11.00 Uhr 
am Platz vor den Türmen der Stiftsbasilika.

Streuobst für alle – 100 % Förderung für 
Privatpersonen, Vereine, Firmen und Landwirte
Streuobstwiesen zählen zu unseren artenreichsten heimischen 
Lebensräumen und liefern regionales Obst in gesunder Vielfalt. 
Auch einzelne Obstbäume in Privatgärten tragen dazu bei. Die 
Pfl anzung neuer Streuobstbäume und die Pfl ege vorhandener 
Bäume ist eine bedeutsame Aufgabe, damit sich auch folgende 
Generationen an den Obstbäumen erfreuen können. Die Stadt 
Herrieden beteiligt sich am Förderprogramm „Streuobst für al-
le“ vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten.
Privatpersonen, Vereine, Firmen und Landwirte können bis zum 
15.8.2024 hochstämmige Obstbäume (Apfel, Birne, Kirschen, 
Zwetschge, Quitte, Walnuss und Wildobst) für neu anzulegende 
Streuobstwiesen, den heimischen Garten oder andere geeig-
nete Flächen bei der Stadtgärtnerei bestellen. Die Stadtgärtne-
rei übernimmt die Bestellung und Zuteilung der Bäume. Die 
Kosten werden zu 100 % gefördert (anteilig vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
und von der Stadt Herrieden). Gefördert werden ausschließlich 
wurzelnackte Hochstammbäume mit einem Kronenansatz von 
160 bis 180 cm, die mindestens 10x10 Meter Fläche je Baum be-
nötigen. Für die Pfl anzung und fachgerechte Pfl ege ist jeder 
Baumeigentümer eigenständig verantwortlich und verpfl ichtet 
sich, dass die Bäume mindestens 12 Jahre, am besten jedoch 
dauerhaft, stehen bleiben. Die Auslieferung der Pfl anzen ist je 
nach Verfügbarkeit für den Herbst 2024 oder im Frühjahr 2025 
geplant. Die bestellten Bäume müssen am Bauhof abgeholt 
werden. Der Zeitpunkt der Abholungsmöglichkeit wird von der 
Stadtgärtnerei bekannt gegeben.

Die Bestellungen können über das Online-Formular auf der 
Homepage der Stadt bis zum 15.8.2024 abgegeben werden. 
Dazu wird die Adresse des Bestellers mit der Flurnummer des 
Grundstückes, auf dem der oder die Bäume gepfl anzt werden 
sollen, benötigt. 
Das Online-Formular fi nden Sie unter  
nachfolgendem QR-Code:

Sollten einzelne Bäume oder Sorten auf Grund 
der hohen Nachfrage nicht lieferbar oder nicht 
förderfähig sein, werden wir für Sie alternative 
Baumsorten bestellen. Insgesamt können bis zu 100 Bäume ge-
fördert werden. 
Pro Haushalt bzw. Besteller können maximal 5 Bäume bestellt 
werden.



NR. 7 / DONNERSTAG, 18. JULI 20248

Empfohlene Sorten:
Tafeläpfel
Klarapfel, Danziger Kant, Jakob Fischer, Rote Sternrenette, Kai-
ser Wilhelm, Topaz, Florina, Roter Boskoop
Mostäpfel
Roter Eiserapfel, Rheinischer Bohnapfel, Hauxapfel
Birne
Alexander Lucas, Gute Graue, Gellerts Butterbirne, Schweizer 
Wasserbirne
Süßkirschen
Burlat, Große Prinzessinkirsche, Regina
Zwetschgen, Pfl aumen
Bühler Frühzwetschge, Hauszwetschge, The Cazar, Hanita
Ersatzsorte: Sollten einzelne Bäume oder Sorten nicht lieferbar 
oder nicht förderfähig sein, werden alternative Baumsorten von 
der Stadtgärtnerei bestellt.
Wildobst wie Vogelkirsche, Wildapfel, Wildbirne, Eberesche, 
Speierling, Elsbeere, Maulbeere und Esskastanie sind ebenfalls 
förderfähig.
Von der Förderung ausgeschlossen sind: Haselnüsse, Pfi rsiche 
und Aprikosen sowie die Apfelsorten Akane, Braebum, Brava, 
Cox Orange, Elstar, Fuji, Golden Delicious, Granny Smith, Green-
star, Jonagold, Jonagored, Kanzi, Mairac, Pink Lady, Pinova, Red 
Delicious, Rubens und Rubinette, die Birnensorten Abate Fetel 
(=Abbé Fétel) und Dessertnaja.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Stadtgärtner Herrn 
Willi Wellhöfer unter 09825/7623102 oder 0171/7655664.

VERANSTALTUNGEN

Terminabstimmung zwischen den Veranstaltern

Veranstaltungskalender 2025
Es ist schon wieder so weit: die Planungen für das Veranstal-
tungsjahr 2025 beginnen. Damit die Termine für unsere vielfäl-
tigen Veranstaltungen gut abgestimmt, geplant und organisiert 
werden können, bitten wir alle Vereinsvertreter, ihre Termine 
über die Homepage der Stadt Herrieden direkt einzutragen. 
Hierzu können Sie einfach den Link in  
Ihren Internetbrowser eingeben oder den 
QR-Code scannen.
https://www.herrieden.de/leben-freizeit/ver-
anstaltungen/veranstaltung-melden
Die Verwaltung prüft, ob es an einem Tag kon-
kurrierende Veranstaltungen gibt und setzt sich ggf. mit den 
jeweiligen Vereinen in Verbindung. 

So können die Vereine untereinander entscheiden, ob eine Ver-
anstaltung verschoben wird, um einen höheren Erfolg zu gene-
rieren.
Eine persönliche Abstimmung zu den Terminen, wie dies in den 
bisherigen Jahren immer erfolgt ist, braucht es bei dieser Vor-
gehensweise nicht mehr. Stehen alle Termine so weit fest, wird 
per E-Mail eine Liste mit allen Veranstaltungen an alle Vereine 
übersandt, sodass ggf. noch einmal Korrekturen angebracht 
werden können.
Zusätzlich soll wie in den Vorjahren auch ein Treffen der Ver-
eine stattfi nden. Dabei wird nicht mehr der gesamte Veranstal-
tungskalender gemeinsam gesichtet, sondern es soll vielmehr 
der Informationsaustausch im Vordergrund stehen. Die Stadt-
verwaltung wird interessante und hilfreiche Informationen für 
die Vereinsarbeit weitergeben. Außerdem können auch best-
practice-Beispiele von Vereinen vorgestellt werden. Wir bitten 
alle Verantwortlichen sich schon heute den Termin für das Ver-
einetreffen vorzumerken. Dieses fi ndet am 15. Oktober 2024 um 
19.00 Uhr im Landgasthaus Sonne in Herrieden statt.

Dankeschön
für alle städtischen Grünfl ächen-Paten 

Die Stadt Herrieden möchte sich bei allen Personen 
bedanken, die unentgeltlich städtische Grünfl ächen 
pfl egen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für 
ein sauberes Ortsbild in unserer Stadt und in unseren 
Dörfern. Als kleines Dankeschön möchten wir Sie recht 
herzlich zu unserem Gemeindenachmittag an der 
Kirchweih einladen. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie 
am Kirchweihmontag, 16. September 2024, um 
15.00 Uhr im Festzelt begrüßen dürfen. 
Dort erhalten Sie einen Getränkegutschein. Der Gut-
schein kann nur persönlich im Festzelt bei den Mitar-
beitenden der Stadtverwaltung bis 16.00 Uhr abgeholt 
werden.

Tag des offenen Denkmals
Am Sonntag, 8. September 2024 fi ndet 
der bundesweite Tag des offenen Denk-
mals unter dem Motto „Wahr-Zeichen. 
Zeitzeugen der Geschichte“ statt. Auch 

Herrieden präsentiert an diesem Tag einige Wahrzeichen der Stadt.
Zwei Führungen zu unterschiedlichen Themen finden ab 
13.30 Uhr statt. Zum einen zeigt Rudolf Eder „Den Steinweg 
nach St. Martin – ein Herrieder Erkennungszeichen“ mit Start an 
der Kirche St. Martin. Die zweite Führung leitet Martina Witteck 
unter dem Motto „Wahr-Zeichen unserer Stadt“ mit Start am 
Festplatz. Um 14.30 Uhr fi ndet die offi zielle Eröffnung mit der 
Ersten Bürgermeisterin Dorina Jechnerer im Büchereigarten 
statt. Anschließend gibt es dort Kaffee und Kuchen. Ab 15.00 Uhr 
startet die zweite Führungsrunde mit Herrn Eder und Frau Witt-
eck. Parkmöglichkeiten sind am Freibad/der Grund- und Mittel-
schule sowie am Festplatz vorhanden.
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HERRIEDEN HANDELT UND HILFT

Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden
Café International im Juli und August – Vorankündigung Ver-
anstaltungen zur Interkulturellen Woche im September
Café International unterwegs...
... im Juli: Besuch beim Altstadtfest-Samstag, 20.7.2024 - Treff-
punkt von 15.00 – 17.00 Uhr am Deocarplatz
... im August: Besuch beim Wehrgrabenfest-Sonntag, 18.8.2024 
- von 15.00 – 17.00 Uhr im Schlossbiergarten

Rückblick „Café International unterwegs“ im Juni 2024 beim Tag 
der Offenen Gesellschaft am Reitvereinsgelände 
 (Foto: Paula Plohmer)

Interkulturelle Woche – ökumenischer Abend „Eintreten und 
Auftanken: Mensch Sein“
Samstag, 21.9.2024 von 20.15 – 21.45 Uhr in der Stiftsbasilika
Im Rahmen der bundesweiten Interkulturellen Woche veran-
stalten verschiedene Akteure des Netzwerkes „WELTOFFEN 
LEBEN“ Herrieden einen Abend mit Musik, Gebeten und Impul-
sen zum Thema „Mensch sein“. Es ist eine Begleitveranstaltung 
zur Ausstellung „Gott liebt die Fremden“, präsentiert ab 15.9. in 
der Stiftsbasilika und der Christuskirche sowie ab Oktober in 
den Pfarrkirchen Aurach und Weinberg. Nähere Einzelheiten 
folgen im August-Amtsblatt und über die Presse!
Infos zur bundesweiten Interkulturellen Woche mit dem Motto 
„Neue Räume“: www.interkulturellewoche.de/startseite.
Kontakt: Beate Jerger – Kommunale Integrationsarbeit Herrie-
den I Aurach (Caritas-Kreisstelle Herrieden), Tel. 0171 3549671 
ODER
Norbert Brumberger und Beate Jerger (städt. Integrationsbe-
auftragte) integration@herrieden.de,

Sachspendenabgabe im Herrieder Rathaus

Das Herrieder Tafel-Projekt bittet  
um Unterstützung!

Die Nachfrage beim Herrieder Tafel-
Projekt ist in den letzten Wochen auf-
grund der Aufnahme von Mitmen-
schen aus der Ukraine sowie weiteren 

Ländern stark angestiegen. Deshalb sind unsere Lagerbestände 
derzeit erschöpft. Das Organisationsteam bittet daher um 
Spenden von lang haltbaren Lebensmitteln. Über Nudeln, Mehl, 
Zucker, Salz, Tee sowie Hygieneartikel freuen sich die Tafel-
kunden besonders. Gerne nehmen wir auch Obst, Gemüse, Sa-
lat aus eigenem Anbau sowie selbst gemachte Marmelade.

Damit auch in den Sommermonaten genug Lebensmittel aus-
gegeben werden können, laden wir Sie herzlich ein, Lebens-
mittelspenden (nur haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel!) 
bis Mittwoch, 31. Juli 2024 während der Öffnungszeiten im Ein-
gangsbereich des Herrieder Rathauses, abzugeben.
Sachspendenabgaben sind ebenfalls immer möglich:
Jeden Samstag von 14.00 – 14.30 Uhr im Nebengebäude des 
Gabrieli-Hauses, Vogteiplatz 11.
Wenn Sie Ihre Spende nicht zu uns bringen können, holen wir 
sie gerne ab.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: TAFEL@
herrieden.de, Tel. 01520/4625284, (erreichbar samstags von 
10.00 – 15.00 Uhr, zu anderen Zeiten bitte auf die Mailbox spre-
chen).
Das Organisationsteam des Tafel-Projekts freut sich über jede 
Unterstützung!

PARTNERSCHAFTEN

40. deutsch-amerikanisches  
Freundschaftsschießen
Der Wettbewerb findet erstmalig im Rahmen des Herrieder Alt-
stadtfestes statt:
Wann? am Sonntag, dem 21. Juli 2024 von 12.00 – 16.00 Uhr
Wo? im Ratssaal des Herrieder Stadtschlosses
Wie? Es wird mit Lasergewehren auf Scheiben geschossen. Eine 
Mannschaft besteht aus 4 Personen. Jede Person hat 5 Schuss. 
Die Teilnahme steht jeder Person ab 12 Jahren offen.
Ehrung? Siegerehrung um 16.30 Uhr auf der Festtribüne am 
Deocarplatz der besten drei Mannschaften und des besten Ein-
zelschützen (m/w/d).
Weitere Informationen:
Aufgrund des Jubiläums ist von den Teilnehmern keine Teil-
nahmegebühr zu entrichten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nachmeldungen am Wett-
kampftag möglich, solange freie Zeitslots vorhanden sind.
Veranstalter: Stadt Herrieden.

STADTMARKETING
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Sie wohnen in der Altstadt? Sie planen einen 
Umbau oder beabsichtigen zu sanieren?
Im Sanierungsgebiet (Altstadtbereich) der Stadt Herrieden ist 
bei jeglichen Veränderungen am Gebäude grundsätzlich (z. B. 
Umbau, Fassadenrenovierung etc.) eine denkmalschutzrecht-
liche Erlaubnis von der Genehmigungsbehörde (Landratsamt) 
einzuholen. Die Stadtverwaltung berät Sie dazu gerne. Sollten 
Sie an Ihrem Gebäude eine Veränderung in Planung haben, 
wenden Sie sich in jedem Fall bitte zunächst telefonisch oder 
schriftlich an unsere zuständige Mitarbeiterin: Frau Michaela 
Bernhard; 09825/808-13; michaela.bernhard@herrieden.de.
Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Ablauf und auch 
zu bestehenden Fördermöglichkeiten. Darüber hinaus können 
Sie sich auch in unserer Gestaltungs- und Förderfibel über alle 
wichtigen Fragen rund um Sanierungen und Baumaßnahmen 
im Sanierungsgebiet informieren.

Verunreinigung von öffentlichen und privaten Flächen

Führen von Hunden und Anleinpflicht
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
verehrte Hundehalterinnen und Hundehalter,
zum Thema „Freilaufende Hunde und Verunreinigungen durch 
Hundekot im Stadtgebiet und den Ortsteilen von Herrieden auf 
öffentlichen und privaten Flächen“ muss auf Folgendes hinge-
wiesen werden:
Hunde in der Stadt haben es nicht immer leicht. Ihr Zusammen-
leben mit den Menschen wirft nicht nur bei uns manche Pro-
bleme auf. Dies gilt besonders in den dicht bebauten und stark 
bevölkerten Wohngebieten. Nicht selten kommt es dort zu Kon-

frontationen zwischen Hundehaltern und anderen Mitbürgern. 
Die Ursache liegt auf der Hand: Was für den einen ein durchaus 
natürliches Bedürfnis seines treuen Vierbeiners ist, gerät dem 
anderen häufig zum Ärgernis. Wer Hunde in öffentlichen Anla-
gen oder auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen mit sich 
führt, hat dies so zu tun, dass andere nicht gefährdet, geschä-
digt oder belästigt werden. Verrichtet ein Hund seine Notdurft, 
so sind seine Hinterlassenschaften durch den Hundeführer im 
Hundekotbeutel ordentlich zu entsorgen. Die Verunreinigung 
von öffentlichen sowie privaten und landwirtschaftlichen Flä-
chen ist zu unterlassen. Die Person, die den Hund führt, muss 
dabei jederzeit in der Lage sein, das Tier körperlich zu beherr-
schen (dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn Kinder große 
Hunde ausführen). 
Große Hunde und Kampfhunde sind in allen öffentlichen Anla-
gen sowie auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen 
im gesamten Gemeindegebiet zu jeder Zeit ständig an einer 
reißfesten Leine zu führen. Als große Hunde gelten Hunde mit 
einer Schulterhöhe von mindestens 50 cm (z. B. Schäferhund, 
Boxer, Dobermann, Rottweiler und Deutsche Dogge). Die Hun-
deleine darf bei großen Hunden höchstens 250 cm und bei 
Kampfhunden höchstens 120 cm lang sein. Die überwiegende 
Zahl der Hundehalter ist sich ihrer Verantwortung bewusst, hält 
sich an die Regeln und geht mit gutem Beispiel voran. Dieser 
Appell richtet sich daher an die Hundehalterinnen und Hunde-
halter, die die erforderliche Rücksichtnahme vermissen lassen.
Ihr Ordnungsamt

Warnhinweis Eichenprozessionsspinner!
Die Stadt Herrieden weist da-
rauf hin, dass in diesem Jahr 
wieder ein verstärktes Auftre-
ten der Raupen des Eichen-
prozessionsspinners und des 
Goldafters zu erwarten ist. 
Jeglicher Kontakt mit den 
Raupen ist unbedingt zu ver-
meiden. Auch die in den ver-
lassenen Nestern zurückge-

blieben Raupenhaare können über mehrere Jahre hinweg aller-
gische Reaktionen auslösen. Folgende gesundheitliche Symp-
tome können u. a. auftreten: Hautausschläge und Rötungen, 
Schwellungen, Juckreiz und Brennen der Haut, Quaddeln am 
ganzen Körper, Reizungen an Mund und Nasenschleimhaut, 
Husten bis hin zu Asthma.
Haben Sie einen Befall an öffentlichen Plätzen entdeckt, so in-
formieren Sie uns bitte umgehend unter 09825/7623 -102 oder 
-101.
Zudem können Sie das Auftreten der Eichenprozessionsspinner 
in der App „Eichenprozessionsspinner Melder“ (auch als Desk-
topanwendung verfügbar: https://eps.melden.app) melden und 
so zu einer bundesweiten Kartografierung beitragen. Neben der 
Beschreibung des genauen Standorts können auch Bilder hoch-
geladen werden.
Umfangreiche Informationen zum Eichenprozessionsspinner 
erhalten Sie unter anderem hier:
www.landkreis-ansbach.de und www.lwf.bayern.de.

Hinweise zum Feuerbrand
Der Feuerbrand ist eine sehr gefährliche Bakterienkrankheit, vor 
allem an Apfel-, Birnen- und Quittenbäumen.
Der Erreger, das Feuerbrandbakterium Erwinia amylovora, 
dringt hauptsächlich über die Blüten ein; in der Folge verfärben 
sich Blüten und Blätter vom Stiel her braun bis schwarz. Oft 
krümmt sich die Spitze befallener Zweige hakenförmig. Äste 
und schlussendlich die ganze Pflanze sterben ab.
Die Übertragung erfolgt außerdem durch Schleim, welchen kran-
ke Pflanzen ausscheiden. 
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Befallen werden aus-
schließlich Kernobst-
bäume (Äpfel, Birnen, 
Quitte), Weiß- und Rot-
dorn, Vogelbeere, Mehl-
beere und einige Zier- 
und Wildpflanzen: alle 
Arten von Cotoneaster, 
Feuerdorn, Felsenbirne, 
Stranvaesia. Es gibt kei-

ne direkten Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Feuerbrand.

Falls Sie einen Feuerbrandverdacht haben: 
Absterbende Zweige und Pflanzenteile bitte nicht berühren – es 
besteht große Verschleppungsgefahr. Typisch für die Erkran-
kung sind folgende Merkmale:

• Schwarzfärben der Blütenstiele und später auch der Blüten-
blätter, die vertrocknet hängen bleiben.

• Absterben von Triebspitzen innerhalb von ein bis zwei Tagen
• Verfärben des Laubes, zunächst grün-braun, später rot-braun 

bis schwarz-braun
• Laub, Blüten, Früchte bleiben nach dem Absterben an der 

Pflanze hängen
• Absterben nur einzelner Seitentriebe oder Fruchtspieße (be-

sonders beim Apfel möglich)
• Krückstockartiges Abbiegen der befallenen Triebspitzen, so-

lange Längenwachstum vorhanden ist.
• Früchte im Befallsbereich schrumpfen zusammen
• Laub der befallenen Triebe und auch Früchte bleiben im Win-

ter am Baum hängen
• An den sog. „Cankern“ = eingesunkene krebsartige dunkle 

Stellen an den Zweigen und Ästen, überwintern die Bakterien.

Stark befallene Bäume und Sträucher müssen gefällt und ver-
brannt werden. Leichter befallene Gehölze sind gut auszu-
schneiden, d. h. die befallenen Zweige und Äste und auch die 
Canker sind mind. bis 70 cm ins gesunde Holz zurückzuschnei-
den und ebenfalls zu verbrennen.
Diese Maßnahme hilft auch, wenn es sich nicht um Feuerbrand, 
sondern um eine andere Pflanzenkrankheit handelt. Am besten 
ist es, wenn man grundsätzlich alles, was vertrocknet, abgestor-
ben oder krank aussieht, wegschneidet und verbrennt. Größere 
Äste können in einem geschlossenen Raum (Holzschuppen oder 
Garage) isoliert gelagert werden. Nicht im Freien lagern! Ver-
brennung am besten im Holzofen oder bei größeren Mengen auf 
einem geeigneten Brandplatz der Gemeinde. Kleine Mengen an 
Schnittmaterial können über den Hausmüll entsorgt werden, 
größere Mengen sind zu verbrennen oder zur Müllverbren-
nungsanlage zu bringen. Material nicht häckseln, keinesfalls auf 
den Kompost geben, auch die Biotonne ist nicht zu empfehlen.
Sehr wichtig ist auch noch die Desinfizierung des Schnittwerk-
zeuges (Schere, Säge), z. B. durch Reinigung der Werkzeuge mit 
Desinfektionsmittel.
Die Krankheit ist grundsätzlich meldepflichtig. Meldungen sind 
an feuerbrand@landratsamt-ansbach.de unter Angabe von Be-
fallsort, Name, Adresse und einer Telefonnummer für Rückfra-
gen vorzunehmen 
(Rückfragen unter Tel. 0981-468-6305, Herr Then).

Freihalten von Gehwegen und Straßen
An vielen Grundstücken wachsen Sträucher, Bäume und He-
cken in die Straße/den Gehsteig hinein.
Dies ist nicht zulässig und stellt einen Verstoß gegen die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung dar. Der öffentliche Verkehrsraum 
muss von Bewuchs freigehalten werden. Als Grundstücksbesit-
zer sind Sie verpflichtet, die Hecke bis zum Zaun zurückzu-
schneiden und dafür Sorge zu tragen, dass auch künftig keine 
Äste mehr in die Straße/in den Gehsteig ragen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Grundstücksbesitzer entlang 
von Straßen Sträucher, Bäume und Hecken so zurückschneiden 
müssen, dass ein 4,20 m hoher Freiraum entsteht. 

Entlang von Geh- und Radwegen muss der Freiraum mindes-
tens 2,50 m Höhe betragen. Die Gerichte haben angrenzende 
Hausbesitzer verurteilt, wenn Personen- oder Sachschäden 
durch in die Fahrbahn oder in Gehwege hineinragende Äste ver-
ursacht wurden.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Mithilfe.

Bekanntmachung der Genehmigung  
(der Gesamtfortschreibung) des Flächennut-
zungsplans mit integriertem Landschaftsplan 
der Stadt Herrieden
Mit Bescheid vom 6.6.2024 hat das Landratsamt Ansbach den 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der 
Stadt Herrieden genehmigt. Diese Gesamtfortschreibung des 
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan um-
fasst das gesamte Stadtgebiet Herrieden mit allen Ortsteilen.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan und die Begründung sowie die zusammen-
fassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung in dem Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt 
Herrieden (Herrnhof 10, 91567 Herrieden, Montag bis Freitag von 
8.00 – 12.00 Uhr, Dienstag nachmittags von 13.00 – 18.00 Uhr) 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1.  Eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans mit integrier-
tem Landschaftsplan schriftlich gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Herrieden, den 2.7.2024

gez.
Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

Information zur neuen Grundsteuer 2025
Ab dem Jahr 2025 wird für alle die Grundsteuer nach einer neu-
en Grundlage berechnet. Dies gilt für alle bebauten Grundstü-
cke und für alle Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Not-
wendig wurde die Änderung durch eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, nach der die Bewertung nach dem 
bisherigen System verfassungswidrig war.
In Bayern wurden alle Grundstückseigentümer vom Finanzamt 
aufgefordert, eine Grundsteuererklärung abzugeben. Maßge-
bend sind für die Erklärung die Eigentumsverhältnisse zum 
1. Januar 2022. Nach diesem Zeitpunkt eingetretene Änderun-
gen der Eigentümer sind direkt an das Finanzamt zu melden.
Falls die Grundsteuererklärung zum 1. Januar 2022 noch nicht 
beim Finanzamt eingereicht wurde, muss dies umgehend nach-
geholt werden. Das Finanzamt hat bereits hierfür Mahnungen 
an die betroffenen Eigentümer versendet. 
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Falls keine Erklärung abgegeben wird, nimmt das Finanzamt 
eine Schätzung vor. Diese Schätzung ersetzt aber nicht die Ab-
gabe der Erklärung.
Allen, welche die Grundsteuererklärung ordnungsgemäß abge-
geben haben, wurde bereits vom Finanzamt eine Berechnung 
des Äquivalenzbetrages und eine Mitteilung über den neuen 
Grundsteuermessbetrag zugeschickt. Bitte prüfen Sie diese Be-
rechnungen mit den von Ihnen vorgelegten Daten. Falls hier 
Unstimmigkeiten sind, wenden Sie sich direkt an das Finanzamt 
Ansbach.
Diese neuen Berechnungen stellen die Grundlage für die Fest-
setzung der Grundsteuer ab 2025 dar. Der ermittelte Grund-
steuermessbetrag wird mit dem Grundsteuerhebesatz multi-
pliziert. Der so ermittelte Grundsteuerbetrag ist dann zu zahlen. 
Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst.

Welcher Grundsteuerhebesatz gilt ab 2025?
Die genaue Höhe des neuen Hebesatzes ist noch nicht festge-
legt. Der Hebesatz wird bis Ende des Jahres 2024 vom Stadtrat 
beraten und beschlossen. Auch wenn von Bund und Land zu-
gesagt wurde, dass die Grundsteuerreform insgesamt aufkom-
mensneutral zu gestalten ist, ist trotzdem mit Belastungsver-
schiebungen zwischen den einzelnen Grundstücken zu rech-
nen. Aufkommensneutral bedeutet, dass die Stadt Herrieden 
nach der Umsetzung des neuen Grundsteuerrechts die Grund-
steuer in etwa gleicher Höhe einnehmen soll wie bisher. Die 
Stadt Herrieden ist aber bei der Festsetzung des Hebesatzes 
nicht daran gebunden.
Für den einzelnen Grundstückseigentümer bedeutet dies nicht, 
dass er die gleiche Grundsteuer wie bisher bezahlt. Hier werden 
sich aufgrund der neuen Berechnungsmethode Verschiebun-
gen ergeben, manche zahlen mehr und manche zahlen weniger 
als vorher. Rückfragen über die genaue Höhe der Grundsteuer 
ab 2025 können von der Stadt im jetzigen Bearbeitungsstand 
nicht beantwortet werden.

Wie wird die Grundsteuer berechnet?
Für die Berechnung der Grundsteuer für bebaute Flächen sind 
vier Faktoren maßgebend:
• Grundstücksfläche
• Gebäudefläche (bei einer Wohnnutzung die Wohnfläche und 

bei einer sonstigen Nutzung, z. B. Gewerbe usw., die Nutz-
fläche)

• Äquivalenzzahlen (festgelegt im Grundsteuergesetz)
• Grundsteuermesszahl
Mit diesen Faktoren wird dann vom Finanzamt Ansbach der 
Grundsteuermessbetrag ermittelt, welcher für die Höhe der 
Grundsteuer maßgebend ist.
Für die Berechnung der Grundsteuer für die Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft ist der Ertragswert maßgebend.

Sollen die Bescheide vom Finanzamt kontrolliert werden?
Ja! Die Ihnen vorgelegten Bescheide vom Finanzamt Ansbach 
müssen Sie auf jeden Fall kontrollieren. Fehler können sich zum 
einen ergeben, dass evtl. fehlerhafte Angaben gemacht wurden 
und zum anderen können sich auch beim Finanzamt Fehler ein-
schleichen. Bei der Durchsicht der uns bisher vorliegenden Da-
ten konnte folgendes festgestellt werden:
• Bei manchen Einfamilienhäusern wurden fehlerhaft Nutzflä-

chen angegeben, obwohl nur eine Wohnnutzung vorliegt.
• Landwirtschaftliche Flächen wurden als bebaute Grundstü-

cke dem Grundvermögen zugeordnet und somit fehlerhaft 
berechnet. Vermutlich wurden hier die falschen Vordrucke 
ausgefüllt. Offensichtlich dauerhaft land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte Flächen sind nach dem Ertragswert zu 
berechnen. Ausnahme stellen in diesem Fall Grundstücke dar, 
welche in naher Zukunft evtl. Bauland werden.

Wenn Sie einen Fehler feststellen, wenden Sie sich umgehend 
an das Finanzamt Ansbach, damit baldmöglichst die Fehler be-
richtigt werden können. Auskünfte über die Berechnung kann 
die Stadt Herrieden nicht machen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Finanzamt Ansbach: 0981/16-285, Info-Hotline: 089/30700077
www.grundsteuer.bayern.de, www.grundsteuerreform.de

Feiertags- und Ladenschlussregelungen  
an Mariä Himmelfahrt

In 1704 von 2056 bayerischen Kommunen ist der Donnerstag, 
15.8.2024 (Mariä Himmelfahrt) ein gesetzlicher Feiertag nach 
Art. 1 Abs. 1 Nr. 2 des Feiertagsgesetzes (FTG). Dies gilt nach dem 
Ergebnis der letzten Volkszählung auch für unsere Gemeinde.
Daher sind an diesem Tag in unserem gesamten Gemeindege-
biet die Verbote des Feiertagsrechts zu beachten. Nach Art. 2 
Abs. 1 FTG sind deshalb alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten, 
die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, ver-
boten, es sei denn, dass in anderen Gesetzen etwas anderes 
bestimmt wird. 
Hier ist insbesondere das Arbeitszeitgesetz gemeint, das eine 
Reihe von Tätigkeiten von der Sonn- und Feiertagsruhe aus-
nimmt (beispielsweise Not- und Rettungsdienste, Feuerwehr, 
Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Energie- und Wasserversor-
gung, Gaststätten usw.).
Dies bedeutet, dass an Mariä Himmelfahrt beispielsweise (keine 
abschließende Aufzählung) Firmen nicht produzieren, Kfz-Re-
paraturwerkstätten nicht betrieben und auch Dienstleistungen 
(z. B. Friseur, Nagel- oder Kosmetikstudio, Bau- und Zimmerer-
arbeiten, Sand- und Kiesbetriebe, Logistikunternehmen o. Ä.) 
nicht ausgeübt werden dürfen. Aber auch im privaten Bereich 
dürfen diverse öffentlich bemerkbare Tätigkeiten (z. B. Pflaster-
arbeiten, Verputzen und Anstreichen von Gebäuden, Rasen-
mähen o.ä.), die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträch-
tigen, nicht ausgeführt werden. 
Vom Feiertagsgesetz werden vor allem die Arbeiten erfasst, die 
aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes als typische Werk-
tagsarbeit anzusehen sind. Es kommt dabei sowohl auf die be-
sondere Eigenart der Arbeit an als auch auf die örtlichen Ver-
hältnisse.
Autowaschanlagen (z. B. Portalwaschanlagen, SB-Waschplätze) 
dürfen am 15.08. in denjenigen katholischen Gemeinden be-
trieben werden, die den Betrieb an Sonn- und Feiertagen per 
Verordnung zugelassen haben. Der Betrieb ist ab der in der Ver-
ordnung festgelegten Uhrzeit, frühestens ab 12.00 Uhr, möglich. 
In Gemeinden, die keine derartige Verordnung erlassen haben, 
müssen Waschanlagen, wie an allen übrigen Sonn- und Feier-
tagen, am Feiertag Mariä Himmelfahrt komplett geschlossen 
bleiben.
Verstöße gegen die Verbote des Feiertagsgesetzes können nach 
Art. 7 Nr. 1 FTG mit einem Bußgeld von maximal 10.000,00 € (zu-
züglich Gebühren und Auslagen) geahndet werden. Dies gilt un-
abhängig davon, ob die Ordnungswidrigkeit durch einen Ge-
werbetreibenden oder durch eine Privatperson begangen wird.
Des Weiteren sind am Feiertag Mariä Himmelfahrt die Vorschrif-
ten des Ladenschlussrechts für Verkaufsstellen zu beachten. 
Nach § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss (La-
denschlussgesetz - LadSchlG) müssen an einem Feiertag alle 
Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden ge-
schlossen sein. 

Das heißt, dass in allen Verkaufsstellen keine Beratung und kein 
Verkauf stattfinden dürfen. Ausgenommen hiervon bleiben:

• Tankstellen (es ist an diesem Feiertag die Abgabe von Ersatz-
teilen für Kraftfahrzeuge, soweit diese für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie 
die Abgabe von Betriebsstoffen und Reisebedarf gestattet),

• Apotheken (hier dürfen an diesem Feiertag nur Arznei-, Kran-
kenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnahrungsmittel, 
hygienische sowie Desinfektionsmittel abgegeben werden),

• Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker- oder Konditorwa-
ren herstellen, dürfen für die Abgabe von Bäcker- oder Kon-
ditorwaren für die Dauer von maximal drei Stunden innerhalb 
einer Rahmenzeit von 7.30 – 17.00 Uhr für den geschäftlichen 
Verkehr mit Kunden (Beratung und Verkauf) öffnen,
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•  Verkaufsstellen, in denen in erheblichem Umfang Blumen an-
geboten werden, dürfen für die Abgabe von Blumen für die 
Dauer von maximal zwei Stunden innerhalb einer Rahmenzeit 
von 7.30 – 17.00 Uhr öffnen.

• Gaststätten, die Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort 
und Stelle abgeben, dürfen am 15.08. von 00.00 Uhr – 5.00 Uhr 
und dann von 6.00 – 5.00 Uhr am darauf folgenden 16.08. 
öffnen. Der Betrieb von Geldspielgeräten in Gaststätten ist 
gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 4 FTG am 
Feiertag Mariä Himmelfahrt während der ortsüblichen Zeit 
des Hauptgottesdienstes verboten. Art. 2 Abs. 4 FTG setzt 
fest, dass als ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes 
grundsätzlich die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr gilt. 
Ggf. können die Gemeinden durch Verordnung diese Zeit zur 
Anpassung an die örtlichen religiösen Gewohnheiten abwei-
chend festlegen. Während der ortsüblichen Zeit des Haupt-
gottesdienstes (im Regelfall also zwischen 7.00 Uhr und 
11.00 Uhr) ist durch geeignete Maßnahmen (Unterbrechung 
der Stromversorgung der Spielgeräte, z. B. durch Ziehen des 
Netzsteckers aus der Steckdose sowie Abdecken der Geräte) 
sicher zu stellen, dass die Spielgeräte weder durch Gäste, 
noch den Inhaber und sein Personal genutzt werden können.

• Spielhallen dürfen am 15.08. von 00.00 Uhr – 3.00 Uhr, und 
dann von 11.00 – 3.00 Uhr am darauf folgenden 16.08. öffnen.

Alle übrigen Verkaufsstellen müssen jedoch am Donnerstag, 
15.8.2024 komplett geschlossen bleiben. Dies gilt nicht nur für 
Geschäfte im Ortskern (z. B. Metzgereien, Schreib- und Haus-
haltswarengeschäfte usw.), sondern auch für alle Verkaufsstel-
len (z. B. Lebensmitteldiscounter, Getränke- und Drogeriemärk-
te, Auto- und Möbelhäuser, Textil- und Schuhgeschäfte, Flie-
sen- und Bäderbetriebe, Baumärkte, Ofen- und Kaminstudios 
usw.) in Gewerbe- oder Industriegebieten.
Das Landratsamt Ansbach weist darauf hin, dass das Offenhal-
ten einer Verkaufsstelle für den geschäftlichen Verkehr mit 
Kunden am Feiertag Mariä Himmelfahrt mit einem Bußgeld von 
maximal 500,00 € (zuzüglich Gebühren und Auslagen) geahn-
det werden kann.
Zusätzlich droht bei nicht unerheblichen Verstößen gegen das 
Feiertags- bzw. das Ladenschlussgesetz eine wettbewerbs-
rechtliche Abmahnung nach dem Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG). Das heißt, dass Mitbewerber, die Wett-
bewerbszentrale oder die IHK die Abgabe einer strafbewehrten 
Unterlassungserklärung verlangen können. Darin verpflichtet 
sich der Wettbewerbsverletzer, das angegriffene Verhalten 
(hier den Verstoß gegen das Feiertagsgesetz bzw. Laden-
schlussgesetz) zukünftig zu unterlassen und für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung eine angemessene Vertragsstrafe, die im All-
gemeinen mehrere tausend Euro beträgt, zu bezahlen. Darüber 
hinaus kann der Abmahner in der Regel die Übernahme der 
durch die Abmahnung entstandenen Kosten, z. B. für die Ein-
schaltung eines Rechtsanwalts, verlangen.
Die Regelungen des Feiertags- und Ladenschlussrechts gelten 
für alle Ortsteile, auch wenn in einem einzelnen Ortsteil die Be-
völkerung überwiegend evangelisch sein sollte. Entscheidend 
ist, dass die Mehrzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Ein-
wohner in der gesamten Gemeinde katholisch ist. Liegt ein 
Grundstück in der Gemarkung einer überwiegend evangeli-
schen Gemeinde (z. B. Mönchsroth), hat der darauf befindliche 
Betrieb aber seinen Sitz in einer Gemeinde, in der der 15.08. ein 
Feiertag ist (z. B. Wilburgstetten), so sind auch hier die Feier-
tags- und Ladenschlussregelungen am 15.08. zu beachten.
Die für unsere Gemeinde zuständige Polizeiinspektion wurde 
durch das Landratsamt Ansbach gebeten, entsprechende Kon-
trollen am Feiertag Mariä Himmelfahrt durchzuführen. Die Po-
lizei wird bei Verstößen entsprechende Anzeigen gegen den 
jeweiligen Betriebsinhaber bzw. Privatpersonen aufnehmen 
und ist befugt, bei Verstößen gegen die Vorgaben des Feier-
tags- und Ladenschlussrechts die Schließung des jeweiligen 
Betriebes bzw. die Einstellung der Arbeiten anzuordnen. 

Zudem wird das Landratsamt Ansbach eigene Überprüfungen 
durchführen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Landratsamt Ansbach 
unter Tel. 0981/468-3101 (Fragen zum Feiertagsgesetz) bzw. 
0981/468-3200 (Fragen zum Ladenschlussgesetz sowie zu Öff-
nungszeiten von Gaststätten und Spielhallen) gerne zur Verfü-
gung.

gez. Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

 
Stellenausschreibung 
Der Mittelschulverband 
Herrieden sucht zum 
nächstmöglichen Zeit-
punkt eine

Aushilfe (m/w/d) für die Schüleraufsicht
Tätigkeitsfeld:
• Betreuung der Kinder vom Schulschluss bis zur Busab-

fahrt, überwiegend in der Mittagszeit, ggf. auch nach-
mittags, bei Bedarf im Vertretungsfall

Sie bringen mit:
• Wünschenswert wäre eine pädagogische Ausbildung 

oder Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen

• Flexibilität, Zuverlässigkeit, selbstständiges Arbeiten, 
Sozialkompetenz und Teamfähigkeit

Wir bieten:
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz an der Grund-/

Mittelschule Herrieden
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis auf Minijob-

basis
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und in-

teressantes Aufgabengebiet in einem engagierten Team
• eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der 

Ausbildung und Berufserfahrung nach dem geltenden 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 4.8.2024 
an den Mittelschulverband Herrieden, Personalverwaltung, 
Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen nicht erfolgt. Alternativ auch per Mail an: 
bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-Datei). Mit 
der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Personalverwal-
tung – Tel. 09825/808-25.

Forstzaun zu verschenken (Selbstabbau)
250 lfm Forstzaun als Stützenzaun (Sechseckgeflecht) gegen 
Abbau (vollständige Zaunlänge) im Stadtwald Herrieden zu ver-
schenken. Der Zaun ist 1,50 m hoch, 7 Jahre alt und in einem 
guten Zustand. Ca. 30 lfm sind eingewachsen und nicht mehr 
verwendbar. Die Fläche liegt in der Ebene und ist mit dem PKW 
bis auf 50 m und bei trockener Witterung direkt erreichbar.
Bei Interesse können Sie sich gerne an das Forstrevier Herrieden 
(Lorenz Dießl), Tel. 0160/5837620, wenden.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112
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Stellenausschreibung 
Die Stadt Herrieden sucht 
zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

Leitung für den Wertstoffhof (m/w/d)
Tätigkeitsfeld:
• Leitungsfunktion für den Betrieb des Wertstoffhofes. 

Entgegennahme der Wertstoffe und Zuweisung zu den 
richtigen Entsorgungscontainern

• Öffnungszeiten des Wertstoffhofes:
Donnerstag, 15.00 – 17.30 Uhr und Samstag, 9.00  – 12.00 Uhr

• Sie bringen mit:
• Bürgerfreundlichkeit, aber auch freundliches Durchset-

zungsvermögen,
• Zuverlässigkeit, selbstständiges Arbeiten, Sozialkompe-

tenz und Teamfähigkeit
• Wir bieten:
• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz am Wertstoff-

hof Herrieden
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit 6,50 

WStd. (die Zeit über die Öffnungszeiten hinaus wird für 
Verwaltungsarbeit bzw. Organisatorisches benötigt)

• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und in-
teressantes Aufgabengebiet in einem engagierten Team

• eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der 
Ausbildung und Berufserfahrung nach dem geltenden 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 
25.8.2024 an die Stadt Herrieden, Personalverwaltung, 
Herrnhof 10, 91567 Herrieden.
Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen nicht erfolgt. Alternativ auch per Mail an: 
bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-Datei). Mit 
der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt – 
Tel. 09825/808-12 oder an die Personalverwaltung – 
Tel. 09825/808-25 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Bekanntgabe der Bodenrichtwerte  
gemäß § 196 BauGB i. V. m. § 12 BayGaV
Der Gutachterausschuss für den Landkreis Ansbach hat die Bo-
denrichtwerte zum 1.1.2024 für die Gemeindegebiete des Land-
kreises Ansbach ermittelt. Die Liste für den Bereich der Stadt 
Herrieden über die ermittelten Bodenrichtwerte liegt ab dem 
22.7.2024 während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus, 
I. Stock, Zimmer Nr. 12, für die Dauer eines Monats zur Einsicht-
nahme auf. Die Bodenrichtwertsammlung unterliegt dem Ur-
heberrechtsgesetz. Die Urheberrechtsinformationen liegen 
ebenfalls mit aus.
Nach Abschluss der Auslegung besteht das Recht Auskunft 
über die Bodenrichtwerte in der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses beim Landratsamt Ansbach (E-Mail gaa@landrats-
amt-ansbach.de, Tel. 0981/468-1052) zu verlangen (siehe § 12 
Abs. 2 BayGaV).
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ab September 2024 die 
Richtwertzonen samt Bodenrichtwerte des kompletten Land-
kreises Ansbach auf der Internetseite http://bodenrichtwerte.
bayern.de/ einzusehen.

gez. Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

 

Stellenausschreibung 
Die Stadt Herrieden sucht 
zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit eine

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
oder

einen Elektriker* (m/w/d)  
mit der Bereitschaft, den  

Klärwärtergrundkurs zu absolvieren
Ihre Aufgaben:
• Mitarbeit bei allen anfallenden Arbeiten auf der Kläranla-

ge und allen Anlagen zur Abwasserbeseitigung im Stadt-
gebiet Herrieden

• Je nach Qualifikation ist die Entwicklung zum stellver-
tretenden Leiter der Kläranlage möglich.

Wir erwarten:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Ab-

wassertechnik, Klärwärter
• möglich ist auch die Einstellung mit der Ausbildung zum 

Elektriker, Anlagenmechatroniker oder Heizungsbauer, 
wenn die Bereitschaft besteht, ggf. die Fortbildung zur 
„Fachkraft für Abwassertechnik“ oder aber zumindest 
den „Klärwärtergrundkurs“ zu absolvieren

• den Besitz des Führerscheins Klasse BE
• PC-Kenntnisse (MS-Office)
• Identifikation mit den Aufgaben rund um die Abwasser-

beseitigung
• Teilnahme an der Rufbereitschaft und am Wochenend-

dienst und die Bereitschaft zur Leistung von Überstun-
den

• Einsatzbereitschaft, selbstständiges und eigenverant-
wortliches Arbeiten, wirtschaftliches Denken und Han-
deln, Teamfähigkeit und Flexibilität

• Wir bieten:
• einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz auf einer 

dienstleistungsorientierten Kläranlage
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und in-

teressantes Aufgabengebiet in einem engagierten Team
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der 

Ausbildung und Berufserfahrung nach dem geltenden 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 
25.8.2024 an die Stadt Herrieden, Personalverwaltung, 
Herrnhof 10, 91567 Herrieden.

Bitte übersenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung 
Ihrer Unterlagen nicht erfolgt. Alternativ auch per Mail an: 
bewerbung@herrieden.de (bitte in einer PDF-Datei). Mit 
der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leitung des Ab-
wasserbetriebes – Tel. 09825/5510 bzw. 0172/5647976 oder 
an die Personalverwaltung – Tel. 09825/808-25. 

Information aus dem Ordnungsamt

Feuerwerksanzeige
Das Feuerwerk vom 8.7.2024 wurde vom Veranstalter aufgrund 
der Feuerwerksklasse zuständigkeitshalber direkt beim Gewer-
beaufsichtsamt (Regierung von Mittelfranken) angezeigt.
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Für den 10.8.2024 ist gegen 22.00 Uhr bei der Stadt Herrieden 
ein Feuerwerk angemeldet. Das Feuerwerk findet am Ortsaus-
gang von Herrieden Richtung Ansbach statt.

Allgemeine Hinweise:
Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 bis F4 dienen 
Vergnügungszwecken und werden allgemein als „Feuerwerk“ 
bezeichnet. In die Kategorie F2 fällt Kleinfeuerwerk, das sog. 
„Silvesterfeuerwerk“ (z. B. Knaller, Frösche, kleine Böller, Rake-
ten, und Vulkane, auch Batteriefeuerwerk).
Personen, die nicht im Besitz einer sprengstoffrechtlichen Er-
laubnis oder eines Befähigungsscheines sind und als Privatper-
son zu einem besonderen Anlass Feuerwerk der Kategorie F2 
außerhalb der Silvesterzeit (d. h. in dem Zeitraum vom 2. Janu-
ar bis 30. Dezember) abbrennen wollen, benötigen hierfür eine 
Genehmigung der zuständigen Gemeinde. Nur im Zeitraum 
vom 31. Dezember bis 1. Januar muss das Abbrennen von Feuer-
werk der Kategorie F2 nicht genehmigt werden. Auf die Ertei-
lung einer Ausnahmegenehmigung besteht kein Anspruch.

Voraussetzungen:
• Mindestalter: 18 Jahre
• Einverständnis des Grundstückeigentümers oder der Grund-

stückeigentümerin
•  ein begründeter Anlass zum Abbrennen eines Feuerwerkes

Erforderlich sind Regel:
• Personalausweis als Nachweis des Alters und des Wohnortes
• Unterlagen über den Zweck des Feuerwerks
• Lageplan des Abbrennortes
• Einverständniserklärung des Grundstückeigentümers, sofern 

das Feuerwerk nicht auf dem eigenen Grundstück abge-
brannt werden soll

• Anzahl und Beschreibung der Feuerwerkskörper

Das Feuerwerk darf erst abgebrannt werden, wenn eine Geneh-
migung vorliegt. Der Genehmigungsantrag sollte daher so früh-
zeitig wie möglich (mindestens vier Wochen vorher) gestellt 
werden.
Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen Sie keine Feuer-
werkskörper der Kategorie F3, F4, Bühnenfeuerwerk der Kate-
gorie T2 oder sonstige pyrotechnische Gegenstände der Kate-
gorie P2 abbrennen. Das gleiche gilt für Feuerwerkskörper der 
Kategorie F2, wie zum Beispiel Knallkörper mit Blitzknallsatz 
oder Raketen mit mehr als 20 g Netto-Explosivstoffmasse.
Für das Abbrennen dieser pyrotechnischen Gegenstände benö-
tigen Sie eine Erlaubnis oder einen Befähigungsschein. Wenn 
Sie eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder eines Befähi-
gungsscheins haben, ist eine Genehmigung der Gemeinde nicht 
erforderlich. Sie müssen das Feuerwerk beim zuständigen Ge-
werbeaufsichtsamt nur anzeigen.
In der Regel dürfen nur Personen mit explosionsgefährlichen 
Stoffen umgehen, die im Besitz einer sprengstoffrechtlichen 
Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines sind. Umgang und 
Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen sind im Spreng-
stoffgesetz (SprengG) und den Verordnungen zum Sprengstoff-
gesetz (1.+ 2. + 3. SprengV) geregelt.

Zuständige Behörden:
• Die Kreisverwaltungsbehörde ist zuständig für Erlaubnisse im 

Privatbereich für Böllerschützen, Wiederlader und Vorderla-
der.

• Das Gewerbeaufsichtsamt ist zuständig für Erlaubnisse und 
Befähigungsscheine im gewerblichen Spreng- und Feuer-
werkswesen sowie für sonstige Erlaubnisse im Privatbereich.

• Die Stadtverwaltung ist zuständig für die Erteilung der Ge-
nehmigung von Feuerwerken der Kategorie F2 außerhalb der 
Silvesterzeit.

Sprechtage Notariat

Die Sprechtage finden im Stadtschloss (Vogteiplatz 8-10,  
1. Stock, Besprechungsraum) ab 15.00 Uhr nach vorheriger An-
meldung beim jeweiligen Notariat zu folgenden Terminen statt:

NOTARIAT DR. CHRISTOPH ANDERLE/DR. MATTHIAS DIETRICH
Martin-Luther-Platz 43, Ansbach, Tel. 0981/17031

Dienstag, 6.8.2024

NOTARIAT VOLKER APPEL
Bahnhofsplatz 1, Ansbach, Tel. 0981/421110

Dienstag, 20.8.2024

ABFALLWIRTSCHAFT

Wertstoffhof des Landkreises Ansbach  
in Herrieden
Zur Erfüllung der Aufgabe, Wertstoffe getrennt zu erfassen und 
der stofflichen Verwertung zuzuführen, betreibt der Landkreis 
Wertstoffhöfe. Für diese Wertstoffhöfe hat der Landkreis Ans-
bach eine Benutzungsordnung erlassen. Darin ist geregelt: „Die 
Anlieferung von Wertstoffen ist nur während der Öffnungszei-
ten zulässig; sie hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass der Ablade-
vorgang innerhalb der Öffnungszeiten beendet werden kann.“ 
Daher wird darum gebeten, den Wertstoffhof Herrieden ent-
sprechend rechtzeitig vor Schließung aufzusuchen, um einen 
Abladevorgang innerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen. 
Grundsätzlich können die Wertstoffhöfe des Landkreises Ans-
bach von allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises auf-
gesucht werden, unabhängig vom konkreten Wohnort. Eine 
Übersicht über die Wertstoffhöfe in der Region samt Öffnungs-
zeiten ist unter www.landkreis-ansbach.de im Abschnitt Leben 
> Abfallentsorgung > Deponien und Wertstoffhöfe > Wertstoff-
höfe/Wertstoffinseln zu finden.

Dem Abfall-ABC des Landkreises Ansbach (www.landkreis-ans-
bach.de > Bürgerservice > Abfall > Abfall ABC.) können Sie ent-
nehmen, wie und an welchen Stellen Sie Stoffe ordnungsgemäß 
entsorgen können.
Für Herrieden wird auf nachfolgende Entsorgungsstellen ver-
wiesen. Anlieferungen sind ausschließlich während der Öff-
nungszeiten möglich.

WERTSTOFFHOF 
 Mühlbruck 1, Herrieden

Entsorgung von Wertstoffen in haushaltsüblichen Mengen

Öffnungszeiten

Do. 15.00 - 17.30 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Rechtzeitige Anlieferung und Entladung vor Schließung
• Aus Sicherheitsgründen keine Zerlegung vor Ort
• Grüngut nur in Kleinmengen (keine Hängerladungen)
• Keine Entladung durch Mitarbeitende des Wertstoffhofs

BAUSCHUTT- UND ERDAUSHUBDEPONIE
Am Bärenloch, Herrieden

Inertabfalldeponie Deponieklasse 0
Entsorgung von Beton, Fliesen/Keramik, Ziegel, Bodenaushub, 
gemischten Bauschuttabfällen

Öffnungszeiten   

  April-Oktober  November-März
Mi. 14.00 - 17.00 Uhr  -
Sa. 14.00 - 16.00 Uhr  14.00 Uhr - 16.00 Uhr
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Deponiepreise (ab 01.05.2023):
• bis 0,10 m3  3,- C
• bis 0,25 m3  5,- C
• bis 0,50 m3  8,- C
• bis 0,75 m3  12,- C
• mehr als 0,75 m3   15,- C/m3,     

Abrechnung in 0,5-m3-Schritten

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Barzahlung nur bis 50 €. Beträge darüber werden in Rechnung 

gestellt.
• Anlieferungen nur aus dem Gemeindegebiet Herrieden zu-

lässig. Auf Verlangen ist der Personalausweis vorzuzeigen.

FA. NATURA GMBH & CO. KG
Seebronn 10, Herrieden

Entsorgung von Grüngut und Gartenabfällen

Öffnungszeiten

  März - Oktober  November - Februar  
Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr  8.00 - 17.00 Uhr   
Sa. 8.00 - 14.00 Uhr  -
Die Gebühren für die Anlieferung sind sofort zu entrichten.

SAMMELSTELLE DER KOLPINGSFAMILIE 
Winner Weg (alter Sportplatz), Herrieden

Abgabe von gebrauchten, gut erhaltenen Schuhen und Altklei-
dern sowie Altpapier

Öffnungszeiten

Erster Samstag 
im Monat  9.00 - 12.00 Uhr

Nächster Termin: 3. August 2024

KLIMA-SCHUTZ UND 
NACHHALTIGKEIT

Seien Sie dabei

Faire Woche 2024 in Herrieden
Die bundesweite Faire Woche steht wie-
der vor der Tür. Vom 13. bis 27. Septem-
ber 2024 lautet das Motto „Fair. Und kein 
Grad mehr“. Im Mittelpunkt steht in die-
sem Jahr somit erneut das Thema Klima-
gerechtigkeit.
Natürlich wollen auch wir in Herrieden 

unser erfolgreiches Engagement zur Fairen Woche fortführen. 
In den vergangenen Jahren konnten wir uns immer über zahl-
reiche Veranstaltungen während des Aktionszeitraums freuen. 
2019 wurde der gemeinsame Einsatz sogar mit der Auszeich-
nung als aktivste Kleinstadt der Fairen Woche belohnt.
Nun laden wir Sie herzlich dazu ein, sich auch in diesem Jahr 
wieder mit einer Aktion zu beteiligen. Mitmachen können alle 
Unternehmen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Kirchen, Par-
teien oder Privatpersonen. Die Anmeldung ist auf der Website 
der Fairen Woche unter https://www.faire-woche.de/kalender/
veranstaltung-eintragen möglich. Dort können Sie auch ent-
sprechendes Info- und Begleitmaterial für Ihre Veranstaltung 
kostenlos bestellen. Die Durchführung einer Aktion ist für Sie 
auch ohne viel Aufwand möglich. Eine Option ist beispielsweise 
das Angebot einer Verkostung von fairem Kaffee oder fairer 
Schokolade an einem Tag während der Fairen Woche.
Es wird auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames Plakat der 
Stadt Herrieden geben, auf dem alle bei uns stattfi ndenden Ak-

tionen zur Fairen Woche vermerkt werden. Zudem erfolgt die 
Bewerbung auch über die Social-Media-Kanäle der Fairen 
Stadt. Wenn Sie mit Ihrer Veranstaltung genannt werden möch-
ten, melden Sie bis zum 9.8.2024 Datum, Uhrzeit und Titel an 
maximilian.kroemer@herrieden.de.

MOBIL IN HERRIEDEN

Regelmäßiger Busverkehr zwischen Herrieden 
und den Außenorten
Die Außenorte der Stadt Herrieden werden von den Linien 803, 
804, 805, 822 und 726 regelmäßig angefahren. Vom Zentralen 
Omnibusbahnhof Herrieden (ZOB) aus besteht die Möglichkeit 
zur Weiterfahrt zu den benachbarten Städten wie z. B. Ansbach, 
Leutershausen, Bechhofen und Feuchtwangen.
Die aktuellen Fahrpläne, Ticketpreise und Tarifzonenangaben 
können auf der Homepage des VGN (www.vgn.de) abgerufen 
werden. Der Fahrschein kann vom Busfahrer im Bus käufl ich 
erworben werden.

VOLKSHOCHSCHULE

Leitung: Michaela Sand

Anmeldungen online unter VHS Herrieden.
Informationen: 
Stadt Herrieden, Herrnhof 10, 
Michaela Sand, Tel. 09825/808-19, 
michaela.sand@herrieden.de

C23365F Herrieden/Elbersroth 
KräuterWeihe
Gabriele Allabar, zertifi zierte Kräuterpädagogin, 1 Nachmittag, 
3.8.2024, Samstag, 13.00 – 17.30 Uhr,
Treffpunkt: am Kräuterlehrgarten, 
Kursgebühr: 20,00 € zuzügl. 7,00 € Materialkosten, 
Anmeldung erforderlich: Tel. 09825/80819

STADT- UND PFARRBÜCHEREI

Lesen, was geht
Sommerferien – Leseclub der Stadt- und Pfarr-
bücherei Herrieden vom 19.7. bis 10.9.2024 für 
neugierige, abenteuerlustige, fröhliche, Le-
ser*innen und ganz besonders auch für Lese-
muffel zwischen 7 und 12 Jahren!

Lesen geht immer!
Auch wenn ihr im vergangenen Jahr freiwillig noch kein Buch 
gelesen habt:
Für die Clubmitglieder hat das Team der Stadt- und Pfarrbüche-
rei viele neue Kinderbücher eingekauft, die bis zum 10.9.2024 
ausschließlich den Clubmitgliedern zur Verfügung stehen.
Zur Abschlussveranstaltung mit Urkundenverleihung am Frei-
tag, 13.9.2024 um 14.30 in der Aula der Grund- und Mittelschu-
le ist jedes Clubmitglied herzlich eingeladen.

So einfach wirst du zum Clubmitglied:
Melde dich persönlich ab 19.7. in der Stadt- und Pfarrbücherei 
Herrieden an.
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Unsere Öffnungszeiten sind:
Sa/So:  9.30 – 11.30 Uhr
Di:  9.00 – 12.00 Uhr
Mi: 17.30 – 19.00 Uhr
Do/Fr: 15.00 – 17.00 Uhr
Du bekommst alle wichtigen Informationen und einen Clubaus-
weis.
Die Teilnahme ist kostenlos und auch ohne Büchereimitglied-
schaft möglich! Los geht´s!

Sommerferienregelung der Stadt- und Pfarrbücherei Herrieden:
eingeschränkte Öffnungszeiten:
Do., 15.8.2024 – incl. Sa., 31.8.2024
nur an Freitagen (16.8. + 23.8.+ 30.8.) 14.30 – 17.00 geöffnet.

Das Büchereiteam wünscht allen großen und kleinen Lesern 
eine, sonnige, erholsame Ferienzeit!

BESONDERE KIRCHLICHE
VERANSTALTUNGEN

Malprojekt „Die Welt ist bunt!“
Diesmal ausnahmsweise sonntags.
Am Samstag, dem 20. Juli 2024 um 14.30 Uhr treffen wir uns 
wieder im Gabrielihaus zu einem Malnachmittag für alle, die 
Lust am Umgang mit Farben haben oder diese auch erst ent-
decken wollen. Wir werden mit Acrylfarben (oder auch mal mit 
Kreiden...) kleine und große Kunstwerke entstehen lassen.
Unkostenbeitrag pro Nachmittag pro Person 3 Euro, Material 
nach Verbrauch. Bitte an maltaugliche Kleidung denken.

Info und Anmeldung bei Martina Witteck, Tel. 09825/923000.

LebensArt

Krimi-Dinner - 
Der Mord von Kloster Wattenbeek

Wir präsentieren ein leckeres Krimi- 
Vergnügen und laden am Mittwoch, dem 24. Juli 2024 um 
19.00 Uhr zum kulinarischen Grusel-Knobel-Abend ein:

„Der Mord von Kloster Wattenbeek“

Nicht nur den Zuschauern wird an diesem Abend so einiges 
aufgetischt...
*Ein Mord!* Sechs Verdächtige! Alle mit einem Geheimnis!... 
aber wer hat‘s getan?!
Die Polizei ist alarmiert und die Äbtissin lädt alle Gäste und Non-
nen in den Speisesaal, um beim Nachtmahl den Mörder oder 
die Mörderin zu überführen und anschließend der Polizei zu 
übergeben. Wir wagen uns...
In der Atmosphäre rund um unsere Christuskirche werden wir 
einen Abend voller unerwarteter Ereignisse und Köstlichkeiten 
erleben!
Hobbydetektive und Krimibegeisterte aufgepasst! Wir laden Sie 
herzlich dazu ein, gemeinsam zu rätseln, geschickt zu kombi-
nieren und zu schlussfolgern.
2 Männer- und 4 Frauenrollen sind zu vergeben, darüber hinaus 
suchen wir ganz viele krimibegeisterte Zuschauer*innen und 
Miträtsler*innen! Also bitte schnell anmelden! (mit Hinweis, ob 
für eine Rolle oder einen Zuschauerplatz)
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend in entspannter 
Runde.

ACHTUNG: Anmeldung notwendig! Per E-Mail an: janine.bayer@
elkb.de, erika.hertlein-grab@elkb.de, michaela.schumann@
elkb.de oder pfarramt.herrieden@elkb.de... oder über persön- 
liche Kontakte zum Team LebensArt oder gerne auch im Ev. 
Pfarramt.

Wir freuen uns auf Sie!

Ökumenische Andacht
Am Freitag, 26. Juli 2024 findet um 19.00 Uhr eine ökumenische 
Andacht vor der Kapelle in Hohenberg statt. Das Ökumene-
Team und Pfarrer Roland Höhr laden herzlich dazu ein. Der Po-
saunenchor begleitet die Andacht musikalisch. Im Anschluss 
freuen wir uns auf ein gemütliches Beisammensein.

10. Herrieder Parkbad-Gottesdienst
Die Evang. Christuskirchengemeinde lädt am Sonntag, 28. Juli 
2024 um 10.00 Uhr ein zum 10. Herrieder Parkbad-Gottesdienst 
mit Tauferinnerung mit Pfarrerin Höhr und Team. Der Familien-
gottesdienst hat das Thema „Post von Gott“. Für Gottesdienst-
besucher ist der Eintritt in das Parkbad kostenfrei.

Unser Friedhof soll schön bleiben
Am Samstag, 27. Juli 2024 sowie Samstag, 3. August 2024 tref-
fen wir uns jeweils um 9.00 Uhr an der Aussegnungshalle zum 
gemeinsamen Arbeitseinsatz auf unserem Friedhof St. Martin. 
Neben dem Heckenschnitt soll auch das Unkraut im alten Be-
reich des Friedhofs entfernt werden.
Diese ehrenamtliche Tradition pflegen wir seit vielen Jahren 
und möchten auf diesem Wege allen ganz herzlich danken, die 
ihren Beitrag zu einem gepflegten, würdigen Erscheinungsbild 
unseres Friedhofes leisten! Durch das Engagement dieser Hel-
ferinnen und Helfer können Instandhaltungskosten für den 
Friedhof vermieden/verringert werden, was letztlich auf die 
Grabgebühren Einfluss hat.
Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele durch diesen 
Aufruf angesprochen fühlen – in Gemeinschaft macht es wie 
immer mehr Spaß.
Wenn möglich, bitte Arbeitsgeräte (Hacken, Schubkarren etc.) 
selbst mitbringen.
Ein Dank gilt an dieser Stelle noch all denen, die während des 
Jahres um ihr Grab und teilweise auch auf den Schotterwegen 
das Unkraut in Schach halten.
Übrigens: Wer an diesen Terminen keine Zeit hat, sich aber den-
noch mit einbringen möchte, darf gern Kontakt mit der Fried-
hofsverwaltung aufnehmen.
Für die Kirchenverwaltung der Kath. Kirchenstiftung St. Martin
Martina Roth-Ubl, Kirchenpflegerin

Musikalische halbe Stunde zum Freitagsmarkt
Wir laden ein, jeweils um 16.30 Uhr, in der Stiftsbasilika:
26. Juli 2024:  Aurelia Pelka (Orgel) + Trompete
9. August 2024:  Stefan Ubl (Orgel) + Jonas Schumann  
 (Gesang) + Dorina Jechnerer (Geige)
23. August 2024:  Aurelia Pelka (Orgel)
20. September 2024:  Stefan Ubl (Orgel) + Franziska Argmann 
 (Violine)

Deocarwoche in Herrieden
Gast bei der diesjährigen Deocarwoche der Pfarrei St. Vitus und 
St. Deocar Herrieden, die in Zusammenarbeit mit der Katholi-
schen Erwachsenenbildung Herrieden gestaltet wurde, war 
Christian Schmidt, Regionalbischof und Altprior des Heilbron-
ner Konvents. Er sprach zum Thema „Aufrecht in der Gemein-
schaft der Heiligen“ und betonte, dass Heiligkeit nicht in erster 
Linie als moralische Qualität zu verstehen, sondern eine von 
Gott zugesagte gültige Wirklichkeit, sei. Diese Aussage belegte 
der Referent durch eine Reihe biblischer Zitate. Heilige dienen 
für ihn als Vorbild, um mutig die Grundwerte zu bekennen. Wir 
brauchen Menschen, die den Glauben leben, den Mut haben 
zum Glauben zu stehen und denen bewusst ist, dass sie durch 
die Taufe zur Gemeinschaft der Heiligen gehören, so der Refe-
rent. Dass er mit Leib und Seele Seelsorger ist, war zu spüren 
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als er kurz aus seinem Weg als Pfarrer, Dekan und Regionalbi-
schof erzählte. Wie sehr er sich mit den Heiligen verbunden 
fühlt, dokumentieren von ihm geschaffene Liedtexte. Ein Deo-
carus-Lied, ein ökumenisches Pilgerlied, ein Vituslied-Lied und 
ein Lied „Gemeinschaft der Heiligen“ entstammen seiner Feder. 
Sie wurden teilweise in den Vortrag eingebunden und am Kla-
vier begleitet durch Stefan Ubl, gemeinsam gesungen. Mit dem 
Lied „Zwei Brüder und ihre Schwester“ stellt er die Eichstätter 
Diözesanheiligen Willibald, Wunibald und Walburga vor und 

spannt damit den Bogen 
zum ehemaligen Benedik-
tinerkloster Heidenheim 
am Hahnenkamm, das er 
als geschichtlich wohl äl-
teste evangelische Kirche 
in Bayern vorstellte. Der 
zum Erhalt der Klosteran-
lage gegründete Zweck-
verband will geistliches, 
kulturelles und ökumeni-
sches Leben fördern. Er 
liegt ihm sehr am Herzen 
und wird von der Diözese 
Eichstätt aktiv unter-
stützt. Eine weitere Her-
zensangelegenheit ist ihm 
die Spiritualität des auf 
die Tradition der Benedik

Christian Schmidt bei seinem Vor-
trag  (Foto: Rudolf Eder)

tiner und Zisterzienser zu-
rückgehenden Heilsbron-
ner Konvents, dessen 
Gründungsprior der Re-

ferent war. Dort soll religiöses Leben und Glaube in größerer 
Verbindlichkeit gelebt werden. Abschließend entließ Christian 
Schmidt die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem 
Aufruf „In der Gemeinschaft der Heiligen aufrecht unterwegs zu 
sein, in versöhnter Verschiedenheit zum Segen für die Welt“.

AKTIVSENIOREN

Ihr VdK-Ortsverband Herrieden informiert und lädt Sie recht 
herzlich ein:

Sozialrechtliche Beratung bietet der VdK-
Kreisverband Ansbach an: Bitte melden Sie 
sich telefonisch an und machen Sie einen Ter-
min aus: Tel. 0981/9778640.

Freitag, 26. Juli 2024 um 15.00 Uhr, Landestheater Dinkelsbühl: 
„Arsen und Spitzenhäubchen,“ Einlass ab 14.00 Uhr - Preis pro 
Karte 17,00 €, es wird wieder ein Bus eingesetzt.
Gaby Rauch (Tel. 09825/93042 oder vdk.herrieden@gmail.com)

Es werden viele Reisen (Bus – Flug -Schiff) über den VdK-Reise-
dienst Feuchtwangen angeboten:
Infos und Unterlagen können angefordert werden: 
Tel. 09852 6130-0
Wir helfen gerne, melden Sie sich und bleiben Sie gesund!
Gaby Rauch, vdk.herrieden@gmail.com, 09825/93042

Caritas 

Angebote im Begegnungszentrum
Kaffee-Klatsch für Senioren

Termin:  Jeden Dienstag (außer an Feiertagen)

Zeit:  Von 14.00 bis 16.00 Uhr
Ort:  Begegnungszentrum am Vogteiplatz 77

Caritas

Beratung für Senioren und  
Angehörige

• Abklärung des persönlichen Hilfe- und Pflegebedarfs
• Beratung und Informationen über ambulante, teilstatio-

näre und stationäre Pflege- und Betreuungsangebote
• Hilfe bei der Antragstellung eines Pflegegrades
• Hilfe bei der Antragstellung des Bayerischen Landespfle-

gegeldes
• Unterstützung bei Widersprüchen (z. B. abgelehnter 

Pflegegrad)
• Informationen über die Inanspruchnahme von Tages-, 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Informationen zur Entlastung der pflegenden Angehöri-

gen
• Vorbereitung auf die Pflegebegutachtung durch den Me-

dizinischen Dienst
• Auskunft über Veranstaltungen für Senioren
•  Informationen zum Thema Vorsorgevollmacht und Pa-

tientenverfügung
•  Weitervermittlung an entsprechende Stellen (z. B. an 

ambulante Pflegedienste, an Dienste der Entlastungs-
leistungen, an die Wohnraumberatung, etc.)

Wer: Sozialraummanagerin Laura Sörgel (zertifizierte Bera-
terin für Vorsorge)

Wann: Montag bis Donnerstag vormittags nach Terminver-
einbarung unter 09825/9279413
Wo: Vogteiplatz 7, 91567 Herrieden oder als „Hausbesuch“ 
bei Ihnen zu Hause

Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich und trägerneutral.

Caritas-Seniorenheim St. Marien
Vollstationäre Pflege – Tagespflege – Kurzzeitpflege – Woh-
nen mit Service 09825/927940

Veranstaltungen für Senioren
Seniorenkreis „Plus-Minus 65“
Termin:  Donnerstag, 18.7.
Zeit:  14.30 Uhr
Ort:  Evang. Gemeindehaus
Thema:  „Sommerliches Allerlei“

„Tanz mit – bleib fit“ - Nicht nur für Senioren!
Wir machen Sommerpause.

Spiele-Nachmittag
Wir machen Sommerpause.

GlücksSpirale förderte Anschaffung bei Zweirad Center Tolksdorf

Fahrrad-Rikscha  
bereichert Caritas-Seniorenheim St. Marien
Das Caritas-Seniorenheim St. Marien in Herrieden hat mit einer 
Förderung der GlücksSpirale ein elektrisches Rikscha-Trans-
portfahrrad erworben. Die Anschaffungskosten für die Rikscha 
betrugen knapp 14.400 Euro. Von dieser Summe übernahm die 
GlücksSpirale nach Angaben der Caritas fast 11.500 Euro. Dies 
entspricht einer Förderung von rund 80 Prozent.
Auf dem Transportfahrrad haben zwei Bewohnerinnen oder Be-
wohner und ein Fahrer oder eine Fahrerin Platz. Den Seniorin-
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nen und Senioren soll laut der Einrichtungsleitung durch die 
Rikscha die Möglichkeit gegeben werden, kleine Ausfahrten in 
Dörfer zu unternehmen, in welchen Sie früher wohnten, um die 
Erinnerungen zu stärken. „In unseren ländlichen Strukturen war 
es früher üblich, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen, und mit 
diesem Fahrrad können wir unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern eine aktive gesellschaftliche und soziale Teilhabe er-
möglichen“, so Einrichtungsleiter Robert Bengel.
Das Transportrad wurde bei dem ortsansässigen Zweirad Cen-
ter Tolksdorf gekauft und vor Kurzem an das Caritas-Senioren-
heim St. Marien geliefert. Der Landtagsabgeordnete a. D. Alfons 
Brandl, welcher sich als Fahrer ehrenamtlich zur Verfügung ge-
stellt hat, hat gleich einige Runden mit Gästen der Tagespflege 
durch Herrieden gedreht. Eine Seniorin aus der Tagespflege 
stieg aus, ging zu Alfons Brandl und sagte: „Vielen Dank, das war 
wunderschön!“
Für die Rikscha-Ausfahrten für die alten Menschen werden 
noch ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer gesucht. Wer Lust 
dazu hat, kann sich beim Caritas-Seniorenheim St. Marien mel-
den: Tel. 09825/927940.

Thorsten Tolksdorf, Alfons Brandl, zwei Gäste der Tagespflege 
und Robert Bengel (von links) freuen sich über die Anschaffung 
einer Fahrrad-Rikscha. (Foto: Laura Sörgel/Caritas Herrieden)

Senioren- und Inklusionsbeirat der Stadt Herrieden

Ergebnisse der Befragung der Herrieder  
Seniorinnen und Senioren Ü60 (Teil 5)
In dieser Ausgabe setzen wir die Veröffentlichung der Ergebnis-
se aus der Befragung vom Herbst 2023 fort. Genau 190 Fragebö-
gen zählten wir im Rücklauf. Damit übertrafen wir das Ergebnis 
der im August 2022 durchgeführten Befragung der Arbeits-
gruppe für Sozialplanung und Altersforschung GmbH (AfA), 
München. Damals wurden 153 Fragebögen abgegebenen. Der 
Senioren- und Inklusionsbeirat der Stadt Herrieden bedankt 
sich mit der Veröffentlichung der Auswertung, auch im Namen 
der Stadt Herrieden, bei den Herrieder Seniorinnen und Senio-
ren, die sich an der Befragung beteiligten.

Josef Leichs
Vorsitzender des Senioren- und Inklusionsbeirates

Im Rahmen der Befragung bestand die Möglichkeit offene Fra-
gen zu beantworten. Die Rückmeldungen wurden in der nach-
stehenden Übersicht inhaltlich gebündelt und alphabetisch 
sortiert:

Ortsangaben für fehlende Mitfahrerbänke
• bessere Bewerbung der Mitfahrerbänke erforderlich
• Bürgerbus/ÖPNV besser als Mitfahrerbänke (2x)
• Friedhof
• in der Nähe der Bushaltestellen
• In Ortschaften ohne ÖPNV-Anbindung
• Karte mit Standorten der Mitfahrerbänke
• Kein Bedarf (3x)
• Limbach

• Marktplatz
• Mitfahrerbänke sind überflüssig
• Mitfahrerbänke sind unnötig (2x)
• Mitfahrerbänke werden nicht gebraucht (2x)
• Mitfahrerbänke werden nicht genutzt (5x)
• Nürnberger Straße (2x)
• Rauenzell
• Versetzung der Mitfahrerbank in Neunstetten zum Feuer-

wehrhaus

Ortsangaben für fehlende Sitzbänke im Innenbereich der Stadt 
oder in den Außenorten
• am neuen Wanderweg „Rund um Rauenzell“, genauer: ca. 

Mitte vom „Boggerlesweg“ am Wegrand unter einem Baum 
an dem ein Schild vom Wanderweg hängt

• an den verschiedenen Wegen zum Friedhof (2x)
• an vielen Orten (4x)
• auf halber Strecke zwischen Industriestraße und Siedlungen
• Bedarf erhöhter Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet
• bei den Schulen
• Birkach
• Dorfplatz in Limbach
• Entlang der Wanderwege (2x)
• entlang des Fahrrad- oder Wanderweg Herrieden-Rauenzell
• im Park in der Danziger Straße
• in den Außenorten.
• in den Parks/Grünanlagen
• Industriestraße
• kein zusätzlicher Bedarf (3x)
• mehr Bänke auf den Spielplätzen im Schatten
• Nürnberger Straße (2 x)
• Rauenzell (2x)
• Richtung Chorweiher
• rund um die Bärenlochhütte
• Sitzbank vor dem Freibad - zur Abholung (3x)
• Vogteiplatz
• vom Kindergarten St. Vitus den Park hoch
• vorhandene Bank Richtung St. Salvator renovieren
• vorhandene Bänke renovieren (2x)

Ortsangaben für fehlende Sitzbänke an schönen Aussichts-
punkten in der freien Natur
• am Wanderweg Nr. 2 um den Bürgerwald
• am Wegkreuz zwischen Neunstetten und Herrieden
• an den neuen Wanderwegen alle 2 bis 3 km (3x)
• besser die Vorhandenen besser pflegen
• Feldweg (Eisenbahn) gegenüber Werk Schüller, in Richtung 

Rauenzell.
• Flurweg vom Klingengraben nach Hohenberg
• grundsätzliche Erneuerung um die Altmühl/Sitzbänke an der 

Altmühl
• Hohenberg, oben auf dem Berg mit Blick über Herrieden
• Kienberg (2. Bank)/Neue Bank am Kienberg/Kienberg (ganz 

oben beim Wäldchen)
• oben am Krähenwäldchen
• Plateau am Bürgerwald an den Obstgärten. Blick nach Steg-

bruck und Richtung Neunstetten./Altmühltal/oberhalb von 
Mühlbruck auf der Hutung.

• Richtung Velden von Rauenzell
• Spielplätze
• von der Nürnberger Straße Richtung Bärenlochhütte und 

rund um die Bärenlochhütte
• von Nürnberger Straße (Heller) Richtung Hohenberg
• Weg vom Sportplatz Rauenzell Richtung Wald

Ortsangaben für fehlende abgesenkte Bordsteinkanten im 
Stadtbereich oder in den Außenorten
Mehrmals wurde angegeben, dass grundsätzlich überall abge-
senkte Bordsteine wünschenswert wären. Denn für Menschen, 
die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind oder ein 
Fahrrad mitführen, wird der Weg dadurch sicherer und beque-
mer.
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Außerdem wurden folgende konkrete Ortsangaben gemacht:
• an der Münchener Straße (2x)
• an der Hohenberger Straße
• beim Torwirt
• am Martinsberg
• Eingang Praxis Dr. Eichelberger: Spitze am Fußweg abrunden
• Eingang zur evangelischen Kirche verlängern
• Neunstetten: Windmühlstraße Richtung Ansbach
• Nürnberger Straße
• Rauenzell: Überquerung zum Weidenweg
• Rauenzell: Zzum Steinbachwald
• überall um die Läden herum
• Übergang beim Wohnhaus Wenninger.
• Weg zum Friedhof ohne Treppen (Weg ist auch schon sehr 

schlecht)

SCHULEN

Musikschule DKB-FEU-HER-WTR

Musikschule Herrieden:  
Es sind noch Plätze frei!
Die Musikschule in Herrieden bietet In-
strumental- und Ensembleunterricht 
für alle Altersgruppen an. 

Wir haben noch freie Plätze für:
• Blockflöte • Gitarre  • Querflöte
• Zwergen-Musik (für Kinder von ca. 2 – 3,5 Jahren)
Für die aufgeführten Instrumente sind aktuell noch Anmeldun-
gen für das Schuljahr 2024/25 möglich. Eine Einzelstunde à 22,5 
Min. kostet im nächsten Schuljahr € 55,00 monatlich (Tarif A). 
Der Unterricht findet wöchentlich statt, ausgenommen Ferien 
und Feiertage.
Zwergen-Musik
Gemeinsames Musizieren für Kleinkinder (Alter 2 – 4 Jahre)
mit einem Eltern-/Großelternteil
In der Zwergen-Musik erleben Kinder Musik auf vielfältige Art 
und Weise. Kindgerechte Lieder und Verse, Finger- und Bewe-
gungsspiele, Erfahrungen mit schön klingenden Instrumenten 
und intensive Höreindrücke lassen Ihr Kind mit allen Sinnen die 
Musik erleben. Es sind noch Plätze ab September frei!
Wann/Wo:  Montag, 16.00 – 16.45 Uhr/
 Musikschule (Herrnhof 6) (ab September 2024)
 (Mindestteilnehmerzahl: 6 Kinder); 
 Änderungen vorbehalten!
Preis: € 24,44 monatlich (Wohnort in HER), 
 Tarif B (auswärtige Schüler) auf Anfrage;
Die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr 24/25.
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet unter www.musik-schule.org 
oder telefonisch unter 09851/553234!
Die Anmeldeformulare auf der Homepage der 
Musikschule bzw. über den nebenstehenden 
QR-Code.

Staatliches Berufliches Schulzentrum Ansbach-Triesdorf

Mittelschule beendet und  
noch keine Ausbildung –  
Wir haben noch freie Ausbildungsplätze
Spannend – abwechslungsreich – krisensicher
Für die Ausbildungen
• Assistent/in für Ernährung und Versorgung; Hauswirtschaf-

ter/in (Verkürzung bei Bewerber/innen mit mittlerem Schul-
abschluss)

•  Kinderpfleger/in
• Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in
haben wir für September 2024 noch freie Plätze an unseren 
Berufsfachschulen.

Infos und Bewerbung unter www.bsz-ansbach.de, Tel. 0981/ 
488462-0 oder direkt vor Ort im Sekretariat am Staatlichen Be-
ruflichen Schulzentrum Ansbach-Triesdorf in der Brauhausstra-
ße 9b in 91522 Ansbach.

Wir freuen uns auf dein Kommen!

Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung Ansbach

Online-Infoabend  
zum Schulbesuch ab Herbst 2024
Mittwoch, 24. Juli 2024, 19.00 Uhr:
Unsere Fachschule lädt zu einem Online-Infoabend für den 
Schulbesuch ab Oktober 2024 ein. Inhaltlich geht es um die Or-
ganisation des Studienganges. Im Mittelpunkt stehen insbeson-
dere vermittelte Unterrichtsinhalte, Unterrichtszeiten und 
-dauer sowie für Studierenden entstehende Kosten. Zugang 
erfolgt über die Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) Ansbach unter: www.aelf-an.bayern.de.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Grund- und Mittelschule Herrieden

Muffins schützen Klima und Umwelt
Klima- und Umweltschutz gehören zu den größten Aufgaben 
unserer Zeit. In ihrer Freizeit backten Schüler der neunten und 
zehnten Klassen der Grund- und Mittelschule Herrieden Muffins 
und verkauften diese in der Pause. Der Erlös kommt der Ar-
beitsgruppe für Natur- und Umweltschutz im Bayerischen Ro-
ten Kreuz zugute. Hier engagieren sich ehrenamtliche Jugend-
liche und Erwachsene beispielsweise bei der Anlage und Pflege 
von Biotopen, der Reinigung von Gewässern sowie Natursäu-
berungsaktionen u. v. m.

v. l. Markus Kütt, Andras Sötér, Virginia Völklein 
 (Foto: Grund- und Mittelschule Herrieden)

KINDERBETREUUNG

Kath. Kindertagesstätte St. Salvator Rauenzell

Sommerfest in der Kita St. Salvator
Dieses Jahr feierten wir unser Sommerfest unter dem Motto „In 
unserem Dorf ist was los“.
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Wir begannen mit einem Gottesdienst, welchen Manuela Lud-
wig leitete. Jedes Kind legte sein Haus aus verschiedenen Ma-
terialien und überlegte, wer alles mit im Haus lebt. Anschlie-
ßend konnten die Kinder sehen, dass viele Häuser nebeneinan-
der lagen. Dies zeigte ihnen, dass ein Dorf bzw. eine Gemein-
schaft entstanden war. Außerdem überlegten wir, welche be-
sonderen Häuser es in Rauenzell noch gibt. Die Kinder zählten 
die Feuerwehr, den Sportverein, die Kirche, den Kindergarten 
und auch das Schützenhaus auf.
Und ganz nach dem Motto „In unserem Dorf ist was los“ – konn-
ten die Kinder nach dem Mittagessen viele Spielstationen ent-
decken. Die Feuerwehr und der Sportverein beteiligten sich 
auch mit einer Station. So konnten die Kinder auf eine Torwand 
schießen, Hütchen mit Wasser abspritzen, einen Schatz suchen, 
Masken gestalten, Enten angeln, leckere Würste und Kuchen 
essen.
Alles in allem war es ein schöner Tag für Groß und Klein.

FEUERWEHREN

Freiwillige Feuerwehr Herrieden

Einsatz-Update
11.6.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage, Herrie-
den
24.6.2024 Personenrettung über Drehleiter, Her-
rieden
24.6.2024 Verkehrsunfall mit LKW und PKW, A6
26.6.2024 Auslaufende Betriebsstoffe, A6
27.6.2024 Brand PKW, A6

29.6.2024 Verkehrsregelung Playmobil, Herrieden
1.7.2024 Ölspur, Herrieden
1.7.2024 Türöffnung
6.7.2024 Verkehrsregelung Playmobil, Herrieden
6.7.2024 Gegenstand/Teil sichern, Herrieden/Heuberg
6.7.2024 Ausgelöste Brandmeldeanlage, Herrieden
8.7.2024 Sicherheitswache, Herrieden/Lammelbach

Detaillierte Informationen zu unseren Einsä tzen kö nnen Sie von 
unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanä len entneh-
men.

Funkalarmierung der freiwilligen 
Feuerwehren im Landkreis Ansbach
Der nächste Probealarm der Sirenen mit Funksteuerung 
wird am Samstag, den 17.8.2024 zwischen 11.00 und 
12.00 Uhr durchgeführt.
Wir bitten um Kenntnisnahme.

VEREINE UND VERBÄNDE

Eine-Welt-Verein

Sommerzeit – Ferienzeit!
Bitte beachten Sie die verkürzten Öff-
nungszeiten im August:
Vom 1.8. - 31.8. ist der Weltladen nur frei-
tags von 14.00 - 17.00 geöffnet!

Auch im August bieten wir un-
sere leckeren bio-fairen Bana-
nen von Banafair an! Gerne 
nehmen wir Vorbestellungen 
entgegen, da wir aufgrund der 
Urlaubszeit die Bestellmenge 
ändern!
Unser Tipp: Nutzen Sie wäh-
rend dieser Zeit die vielfachen 
Weltläden der Umgebung 
(Dinkelbühl, Ansbach, Leuters-
hausen,..) oder halten Sie an 
Ihrem Urlaubsort Ausschau 
nach einem Weltladen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns 
davon berichten.

Das Weltladenteam wünscht allen Kunden erholsame Urlaubs-
tage
Bitte vormerken und mitmachen: Vom 13. - 27. September 2024 
fi ndet bundesweit die FAIRE WOCHE unter dem Motto „Klima-
gerechtigkeit“ statt. Traditionell werden wir auch vom Weltla-
den/Eine-Welt-Verein mit Aktionen und Veranstaltungen dabei 
sein. Nähere Infos folgen im August-Amtsblatt.

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes

Blutspende in Herrieden am 26.7.2024

Der nächste Blutspendetermin 
fi ndet in Herrieden am 

Freitag, 26.7.2024, 16.00 – 20.30 Uhr statt:
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8

Für kürzere Wartezeiten und einen reibungslosen Ablauf ist die 
Reservierung Ihres Wunschtermins über den 
Scan des QR-Codes oder unter 

www.blutspendedienst.com/herrieden 
notwendig. Eine Anmelde-Option besteht bis 
30 Minuten vor Terminende.
Bitte zum Termin mitbringen: Personal- und Blutspendeaus-
weis (falls vorhanden).

Wer Blut spenden kann:
Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburts-
tag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können 
bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden. Das maximale Spen-
deralter für Mehrfachspender ist ein Alter von 72 Jahren (d. h. 
bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag). Frauen können viermal, 
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Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. 
Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von
56 Tagen liegen. Spendenwillige mit grippalen oder Erkältungs-
Symptomen werden nicht zur Spende zugelassen.

Darum ist Blutspenden beim BRK so wichtig:
Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven be-
nötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder ver-
letzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, 
die ankommt und schwerstkranken Patienten eine Überlebens-
chance gibt. In Zeiten stetig steigender Erkältungszahlen und 
Krankmeldungen appelliert der BSD verstärkt an alle gesunden 
Spenderinnen und Spender, die angebotenen Termine kontinu-
ierlich hoch auszulasten.
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes

Gesangverein 1925 Neunstetten

4 Ehrenmitglieder ernannt
Der Gesangverein dankte 4 Frauen mit der Ehrenmitgliedschaft 
für mindestens 50 Jahre Singen im Chor.
Als Sängerinnen der „ersten Stunde“ des Gemischten Chores
– 1971 gegründet – wurden Frau Anni Schock, Frau Luise Regner 
und Frau Rosmarie Christ ausgezeichnet.
Frau Helene Schock kam 1973 zum Chor und ist weiter eine 
Stütze des Soprans, wie auch Frau Rosmarie Christ.
Vorstand Matthias Lechner gratulierte mit einem Blumenstrauß 
und einer Ernennungsurkunde im Kreis der Chormitglieder und 
zahlreicher Gäste.

Gesangverein 1925 Neunstetten

Sommerfest der Lieder
Der Chor feierte mit Gästen bei einer öffentlichen Singstunde 
auf der Terrasse des Sportheims seinen Saisonabschluss. Gro-
ßen Applaus erhielten die Kinder der Bläserklasse des Musikver-
eins Neunstetten, die gekonnt und routiniert mit einigen Musik-
stücken den Abend eröffneten. Unter der Leitung von Frau 
Claudia Pfeifer dankten sie dem Gesangverein dafür, dass sie 
für die Förderung durch die Stadtstiftung vorgeschlagen und 
berücksichtigt wurden. Mit einigen Liedern aus dem Repertoire 
der Chöre aus 2023 und 2024, dirigiert von Reiner Link, und ge-
meinsamen Mitsingliedern sowie ausgiebigem Beisammensein 
wurden die Sängerinnen und Sänger mit guten Wünschen in die 
Sommer-Singpause bis Anfang September „entlassen“.

Musikverein Neunstetten – Stadtkapelle Herrieden

Ein musikalisches Wochenende in Dinkelsbühl
Die Bläserklasse des Musikvereins verbrachte ein 
unvergessliches Wochenende in einer gemütli-
chen Hütte am Ortsrand von Dinkelsbühl. Am Frei-
tag wurden wir von unseren Eltern hingebracht. 
An diesem Nachmittag standen div. Spiele und 
eine kleine Musikprobe auf dem Programm.

Am Samstag erkundeten wir die malerische Altstadt von Din-
kelsbühl bei einem Stadtspiel. Am Nachmittag stießen dann 
unsere Eltern, Geschwister und sogar die Blockfl ötenkids mit 

ihren Familien dazu. Gemeinsam grillten wir, plauderten und 
spielten. Natürlich durfte auch eine weitere Musikprobe am 
Abend nicht fehlen!
Der Sonntag begann mit einem leckeren Frühstück, gefolgt von 
Aufräumarbeiten und einer letzten Musikprobe. Zur Mittagszeit 
wurden wir dann von unseren Eltern abgeholt. Ein lustiges Wo-
chenende voller Musik, Spaß und wenig Schlaf, aber defi nitiv 
jede Minute wert!

Fischereiverein Birkach-Elbersroth
Für Verdienste um den Fischereiverein Birkach-Elbersroth zu 
Ehrenmitgliedern ernannt.
Der Fischereiverein Birkach-Elbersroth wurde im November 
1980 auf Initiative von Heinrich Dietrich aus der Taufe gehoben. 
Heinrich Gerhäußer und Josef Baumgärtner gehören dem Ver-
ein ebenfalls seit der Gründung an. Für ihre langjährige Treue 
und für die engagierte Mitarbeit ernannte Vorsitzender Markus 
Troßmann die drei Gründerväter in der Hauptversammlung zu 
Ehrenmitgliedern und händigte ihnen die Ernennungsurkunde 
aus. Heinrich Dietrich war von Anfang an Gewässerwart und von 
1986 bis 1988 erster Vorsitzender gewesen. Zuvor – von 1983 bis 
1986 – hatte Heinrich Gerhäußer das Amt inne. Josef Baumgärt-
ner engagierte sich 23 Jahre lang, von 1980 bis 2003, als Kas-
senwart, hieß es in der Laudatio des Vorsitzenden Markus Troß-
mann. In seinem Rückblick ließ Troßmann die verschiedenen 
Vereinsaktivitäten, die vom erfolgreichen Angelurlaub in Däne-
mark bis hin zum Königsfi schen, bei dem Jan Nusselt mit einem 
Fanggewicht von 3100 Gramm siegte, reichten, Revue passie-
ren. Des Weiteren erinnerte der Vorsitzende an das Ferienan-
geln mit 25 Kindern im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt 
Herrieden und an das Glühweinangeln im November. Ferner 
ging er in seinem Bericht auf die verschiedenen Arbeitseinsätze 
wie Besatzmaßnahmen, Abfi schen und Mäharbeiten, die unter 
Teilnahme vieler Helfer geleistet wurden, ein. Einen Höhepunkt 
stellte das weithin bekannte Fischerfest an Christi Himmelfahrt, 
bei dem unter anderem Karpfengerichte und geräucherte Fo-
rellen reißenden Absatz fanden, dar. Sein Dank galt allen Mit-
gliedern, Helferinnen und Helfern für die engagierte Mitarbeit.

Die Aufnahme zeigt die neu ernannten Ehrenmitglieder (von 
links): Heinrich Gerhäußer, Heinrich Dietrich und Josef Baum-
gärtner.
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Fischereiverein Birkach-Elbersroth

Aktive Fischer für langjährige Treue gewürdigt
Einen Höhepunkt stellte in der Hauptversammlung des Fische-
reivereins Birkach-Elbersroth die Ehrung langjähriger Mitglieder 
dar. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Verein zeichnete Vorsit-
zender Markus Troßmann den aktiven Fischer (von links) Tho-
mas Rieder und für 25 Jahre Treue Michael Beckenbauer mit je 
einer Urkunde aus. Michael Beckenbauer war bereits als Jung-
fischer tätig gewesen und Thomas Rieder begleitete 29 Jahre 
lang mit großem Eifer das Amt des Schriftführers, wusste Vor-
sitzender Troßmann zu würdigen.

Imkerverein Aichau und Umgebung

Die Spannung steigt!
Der Imkerverein Aichau und Umgebung e. V. bereitet sich auf 
sein 100-jähriges Jubiläum vor.
Dazu wurden mit den Kindern Bienen für die Dekoration gebas-
telt. Für die Ausstellung „Imkern früher und heute“ werden alte 
Imkergräte und Ausrüstungen gesammelt. Es werden besonde-
re kulinarische Köstlichkeiten mit Honig kreiert, und für die klei-
nen Besucher Mitmachaktionen organisiert. Für die Erwachse-
nen wird es einen Vortrag über die Bedeutung der Biene in der 
modernen Gesellschaft und eine musikalische Unterhaltung 
geben. Auch die örtlichen Vereine sind eingebunden. Die Frei-
willige Feuerwehr übernimmt die Verpflegung und der Obst- 
und Gartenbauverein macht den Blumenschmuck. In und um 
die Festhalle herum werden Dinge mit dem Bezug zum Imkern 
oder dem Garten ausgestellt.
Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, dann kommen Sie doch zu 
unserem Fest am 26.7.2024 ab 17.00 Uhr nach Aichau.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schützengruppe Elbersroth

Frank Sindel holte sich den Königstitel der 
Schützengruppe Elbersroth – 
Neunjährige Emelie Antretter wurde zur 
Jugendregentin gekürt
Die Regentschaft der Schützengruppe Elbersroth konnte heuer 
Frank Sindel zu seinen Gunsten entscheiden. Mit einem glatten 
30-Teiler sicherte er sich den Königstitel. Karin Beck erzielte 
einen 115-Teiler und steht Frank Sindel als erster Ritter zur Seite. 
Als zweiter Ritter ist Tobias Baumgärtner mit einem 174-Teiler 
hervorgegangen. Bei den Nachwuchsschützen traf die erst 
neunjährige Emelie Antretter aus Birkach mit einem 306-Teiler 
am genauesten ins Schwarze. Ihre beiden Ritter sind Lea Troß-
mann (384-Teiler) und Darian Feßler (410-Teiler). Zur Ausrufung 
der neuen Regenten fuhren die Elbersrother Schützenkamera-
dinnen und -kameraden, begleitet von einer starken Abordnung 
des Patenvereins, aus Neunstetten nach Birkach, um dort die 
neue Jugendkönigin Emelie Antretter zu würdigen. Am Haus 
ihrer Eltern nahm Bürgermeisterin Dorina Jechnerer die Prokla-
mation vor. Als äußeres Zeichen hängte ihr die Bürgermeisterin 

die Königskette um. Sie gratulierte der erfolgreichen Schützin, 
dankte dem Verein für die wertvolle Jugendarbeit und betonte: 
„Gerade in Zeiten, in denen Jugendliche bis zu 32 Stunden wö-
chentlich in den sozialen Medien verbringen, leistet die Vereins-
arbeit einen unschätzbaren Beitrag für eine positive Entwick-
lung der Heranwachsenden. Im Verein erleben sie echte 
Freundschaft und können anders als in der Online-Welt echte 
Primärerfahrungen machen.“ Seine Freude darüber, dass Eme-
lie abermals ihre Treffsicherheit unter Beweis stellte und sich 
jetzt Jugendkönigin nennen darf, drückte Schützenmeister An-
dreas Hirsch in seiner Rede aus. Anschließend wurde der zere-
monielle Akt für den neuen Schützenkönig Frank Sindel in Un-
terahorn vollzogen. Hier nahm der Gaubeauftragte Helmut Sol-
frank zunächst der Vorjahresregentin Daniela Baumgärtner die 
Königskette ab und hängte sie dann Frank Sindel „als Zeichen 
der Königswürde“ um. „Das ist lebendige Tradition, die in den 
Verein immer wieder weitergegeben wird“, unterstrich Helmut 
Solfrank und gratulierte dem neuen König auch namens des 
Schützengaues Ansbach zum sportlichen Erfolg. Den Worten 
schloss sich auch Schützenmeister Hirsch an. Er freute sich, 
dass sich der engagierte Sportleiter Frank Sindel jetzt in die 
Gruppe der Schützenkönige des Vereins einreihe. Beide Fami-
lien der Regenten hielten für die vielen Gäste reichlich Getränke 
und Speisen parat. Lob zollte Schützenmeister Hirsch den Feu-
erwehren Oberahorn und Elbersroth, die für ein sicheres Geleit 
und den Musikanten, die trotz schweißtreibender Hitze für eine 
zünftige Feier sorgten.

Schützengruppe Elbersroth

Fischereiverein „angelte“ sich beim  
Vereinspokalschießen den Wanderpokal
Beim diesjährigen Schießen der örtlichen Vereine, ausgerichtet 
von der Schützengruppe Elbersroth, konnte heuer mit insge-
samt 167 Teilnehmern eine Spitzenbeteiligung verzeichnet wer-
den, gab Schützenmeister Andreas Hirsch bei der Siegerehrung 
bekannt. Auf dem ersten Platz landete der Fischereiverein Bir-
kach-Elbersroth. Jungfischer Leon Beckenbauer erzielte einen 
56-Teiler, was zugleich der beste Treffer des gesamten Wett-
bewerbes gewesen ist. Dafür konnte Fischereivereins-Vorsit-
zender Markus Troßmann den begehrten Wanderpokal entge-
gennehmen. Platz zwei ging an den Vorjahressieger, dem Dorf-
verein „Elbersroth Rundum“. Hier traf Lorenz Thürmer mit einem 
85-Teiler am genauesten ins Schwarze. Gisela Heidenreich ver-
half mit einem 117-Teiler dem Gesangverein auf den dritten 
Rang. Als Vierter des Pokalwettbewerbes gingen die Ski- und 
Wanderfreunde mit einem 174-Teiler von Finn Antretter hervor. 
Die Freiwillige Feuerwehr belegte den fünften Platz. Hier war 
Hermann Nepovedomy mit einem 207-Teiler der genaueste 
Treffer gelungen. Den sechsten Rang nahm die Katholische Ar-
beitnehmerbewegung mit neun Ringen, die Brigitte Leis erziel-
te, ein. Allen Vorsitzenden der beteiligten Vereine und den je-
weils besten Schützen händigten Schützenmeister Andreas 
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Hirsch und dessen Stellvertreter Thomas Beckenbauer als An-
erkennung fürs Mitmachen Pokale aus.

Schützengruppe Elbersroth

Bürgerpokale  
gingen an Yvonne Christ und Fiona Abel
Den Wettbewerb um den Elbersrother Bürgerpokal entschied 
heuer mit einem starken 25-Teiler Yvonne Christ für sich. Mit nur 
einem Teiler schlechter (26-Teiler) landete Gisela Heidenreich 
auf dem zweiten und mit einem 36-Teiler Anja Pelczer auf dem 
dritten Rang. Beim Wettstreit um den Bürgerpokal der Jugend-
lichen siegte Fiona Abel mit einem sauberen 20-Teiler vor Fynn 
Helbeck, dem ein 80-Teiler gelang und vor Matteo Seidel, der 
einen 146-Teiler schaffte. Die Jugendprämie – hier wird der ge-
naueste Einzelteiler der Schützenjugend gewertet - konnte sich 
Finn Antretter mit einem 174-Teiler, gefolgt von Ben Troßmann 
(184-Teiler) und Emilie Antretter (302-Teiler) sichern. Der beste 
Treffer der gesamten Wettbewerbe war Matthias Abel mit ei-
nem 8-Teiler auf die Josef-Rank-Ehrenscheibe gelungen. Zu-
dem gewann er mit einem 73-Teiler die Konkurrenz um den von 
Heinz Blank gegebenen „Adler“. Den von den Familien Baum-
gärtner und Hirsch gestifteten „Königsbuck-Pokal“ hatte sich 
Heinz Blank mit einem 42-Teiler gesichert.

SG TSV/DJK Herrieden

Wir suchen dich...
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist 
sportlich und würdest gerne in deiner Freizeit 
Trainingsstunden im Turn- und Gymnastikbe-
reich für Kinder, Erwachsene oder Senioren ge-
ben?
 Wir suchen Trainer, Übungsleiter und Helfer 

(m/w/d), die uns unterstützen oder selbst gerne Sportkurse 
leiten würden.

Es steht ein erfahrenes Team zur Seite. Zudem besteht die 
Möglichkeit, an interessanten Lehrgängen und Fortbildungen 
teilzunehmen.
Du hast Interesse?
Dann melde dich im Vereinsbüro der SG TSV/DJK Herrieden e. V. 
unter der E-Mail Adresse sg_herrieden@t-online.de oder  
bei der Gymnastikabteilung unter Tel. 09825/5865/E-Mail: 
gymnastik@sg-herrieden.de.

Mit sportlichem Gruß
SG TSV/DJK Herrieden e. V.
Abteilung Gymnastik

SG TSV/DJK Herrieden – Tennisabteilung

Erneuter Aufstieg führt in die Landesliga
Tennis-Herren-40 der SG TSV/DJK Herrieden holen als beein-
druckende Einheit die Meisterschaft – „Dauerbrenner“ in zwei 
Teams
Spannender hätte es nicht kommen können: Am letzten Spiel-
tag der Nordliga 1 gewannen die Tennis-Herren-40 der SG TSV/
DJK Herrieden das Aufstiegs-Endspiel gegen den favorisierten 
SC Worzeldorf-Nürnberg mit 5:4 und spielen nach der zweiten 
Meisterschaft in Folge künftig in der Landesliga 2.
In der entscheidenden Partie trafen mit den Altmühlstädtern 
und Worzeldorf die beiden mit Abstand stärksten Mannschaf-
ten der Nordliga 1 aufeinander. Die Gäste hatten die Landesliga 
im Vorjahr nur aufgrund einer Spielabsage „zwangsverlassen“ 
müssen und traten auch in Herrieden mit den beiden sloweni-
schen Spielertrainern Matjaz Zorko und Aljosa Gomzi sowie der 
starken Nummer eins Sascha Albert an. Aus der ersten Einzel-
runde, die teils bei böigem Wind ausgetragen wurde, ging die 
SG durch überzeugende Siege von Thomas Schmidt (gegen 
Gomzi) und Markus Seitz mit einer 2:1-Führung hervor, nur An-
dré Meier musste sich im Matchtiebreak mit einer Zerrung ge-
gen den gut aufspielenden Jörg Dittrich geschlagen geben.
In den drei Abschlusseinzeln nahm die Dramatik dann so richtig 
zu – die Spannung war förmlich zum Greifen. An Position fünf 
lag Matthias Brunner als klarer Favorit schon deutlich in Front, 
ehe es noch in den Matchtiebreak ging, den er dann jedoch ver-
dient gewann. An Position eins und drei lieferten sich Torsten 
Schumann und Markus Maurer gnadenlose Rallyes mit Sascha 
Albert und Matjaz Zorko. Beide gingen dabei an ihr absolutes 
Limit – immer wieder lautstark nach vorne gepeitscht vom Her-
rieder Stab. Maurer gewann die Schlacht gegen Zorko am Ende 
hauchdünn mit 10:8 im Matchtiebreak, ehe es Kapitän Schu-
mann vorbehalten war, mit einem 7:6, 7:5 gegen Albert für die 
umjubelte und nie erwartete vorzeitige Entscheidung nach den 
Einzeln zu sorgen. Die drei Doppel wurden zu fortgeschrittener 
Stunden den sympathischen Gästen überlassen, die als Zweiter 
noch Chancen auf den Mitaufstieg haben.
Auf Herrieder Seite zahlten sich nicht nur im Aufstiegs-Finale 
die absolute mannschaftliche Geschlossenheit und der enorme 
Siegeswille aus. Im Lauf der Saison wurde immer wieder etwas 
rotiert, was der Ausrichtung und Stärke des Teams jedoch nie 
einen Ablass tat. Als Aufsteiger in der Liga feierte man zunächst 
zwei 7:2-Siege gegen den TC Dietenhofen und beim TC Gold-
bach Nürnberg, ehe der TC Roßtal glatt mit 9:0 geschlagen wur-
de. Weiter ging es mit einem 6:3 beim TC Roth bei Nürnberg, 
gefolgt von einem 9:0 beim TC Rednitzhembach. Das 5:4 gegen 
den SC Worzeldorf-Nürnberg war nun der krönende Abschluss 
und der Landesliga-Aufstieg ein wunderbares selbst gemachtes 
Geschenk im 50. Jahr der Abteilungsgeschichte.
Ein besonders beeindruckender Aspekt des Erfolgs ist insbe-
sondere die Tatsache, dass die tennisverrückten Routiniers an 
allen Spielwochenenden gleich doppelt antraten und neben 
den Herren 40 auch noch das komplette Herren-Team in der 
Nordliga 1 bildeten. Gerade diese Doppelbelastung machte die 
Saison zu einer immensen Herausforderung, die mit einem ge-
meinsamen Kraftakt gemeistert werden konnte. Kaum zu glau-
ben, dass die Wettkampfrunde ohne größere Verletzungen über 
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die Bühne ging und die ersten Herren mit einem Altersschnitt 
von gut Mitte 40 in der Spielklasse mit teils über 20 Jahre jün-
geren Teams den dritten Platz erreichten. Auch das Derby ge-
gen den FC/DJK Burgoberbach ging mit 7:2 an Herrieden. Zu-
dem wurde auch eine zweite Herren-40-Mannschaft gegrün-
det, die mit guten Spielern aus dem bisherigen Stammkader in 
der Nordliga 3 im vorderen Ligadrittel agiert. Die erste Forma-
tion will im neuen Jahr in der Landesliga 2 weiterhin eine sehr 
gute Rolle spielen und auch im Herrenbereich zeichnet sich 
durch mehrere Neuzugänge bzw. Rückkehrer eine Entspan-
nung der Situation mit weiteren neuen sportlichen Perspekti-
ven ab.

Das Herrieder Aufstiegsteam: (stehend von links) André Meier, 
Markus Maurer, Michael Meier, Christian Treffer, Matthias 
Brunner, (vorne von links) Martin Schmidt, Markus Seitz, Tors-
ten Schumann und Thomas Schmidt

Herrieder Aquathleten

Kai Pfenninger siegt beim Stadtlauf –  
im Fotowettbewerb

„Herrieder Stadtlauf – Bewegung im Blick“ so 
lautet das mittlerweile traditionsreiche Motto 
des Fotowettbewerbs, der das Rahmenpro-
gramm des Herrieder Stadtlaufs ästhetisch 
abrundet.

Die Juroren des Herrieder Film- und Fotoclubs um Johannes 
Heumann und seinen Nachfolger im Amt des Vorsitzenden, 
Matthias Bayer, lobten die fotografische Umsetzung des oben 
genannten Mottos, das eigentlich einen Widerspruch darzustel-
len scheint: die Dynamik eines Laufwettbewerbs auf der einen 
Seite und der eigentlich statische Charakter eines Bildes auf der 
anderen. Das Stadtlauf-Podium in der Kategorie „Sportfoto-
grafie“ besetzen heuer die Herrieder Günther Holzinger (Platz 3) 
und Klaus Büttner (Platz 2) und schließlich Kai Pfenninger aus 
Merkendorf auf Platz 1.

Die Gewinner des Fotowettbewerbs von links: Klaus Büttner, 
Kai Pfenninger, Günther Holzinger

Bürgermeisterin Dorina Jechnerer freute sich über die Renais-
sance des Herrieder Stadtlaufs, der mit all seinen Komponenten 
auch eine große Gemeinschaftsleistung in der „Aktivstadt an 
der Altmühl“ darstellt. Sie dankte den Herrieder Aquathleten für 
die gelungene Organisation, dem Film- und Fotoclub für die 
kompetente Ausrichtung des Fotowettbewerbs und – stellver-
tretend für alle Sponsoren - dem „Hausherrn“ Daniel Härtfelder 
von der Herrieder Sparkassen-Filiale, der auch die Räumlich-
keiten für die Stadtlauf-Fotoausstellung zur Verfügung gestellt 
hatte.

Kleinkunstbühne Alte Seilerei 

Veranstaltungen  
der Kleinkunstbühne Alte Seilerei 
und des Jugendvereins Herrieden

Herrieder Open Air-Musikwochenende
9. August – 11. August 2024
im Pausenhof der Wolfhardschule
(bei Regen ist für Zeltbedachung gesorgt)

DJ Fonsi und DJ BigWire – 9.8.2024
DJ BigWire ist schon durch „Herrieden 
tanzt“ bekannt. Die beiden DJ legen vor al-

lem EDM (Electonic Dance Music) auf. Eine Musik, zu der man 
richtig gut abtanzen und Spaß haben kann.
Freitag | 9.8.2024 | 18.00 Uhr | Herrieden | Deocarplatz 1
Tickets: 7 € (an der Abendkasse)
Getränkeverkauf durch den Jugendverein | Pizza von „ENZO“
Veranstalter: Herrieder Jugendverein e. V.

Rockkonzert – finest Rockmusik – 10.8.2024
mit BAF aus Ansbach
Das Motto von BAF - Rockmusik vom Feinsten. BAF spielt über-
wiegend Stücke von Phil Collins, Genesis, Led Zeppelin, Chica-
go, John Miles, Santana, Foreigner und vieles mehr. Dabei wer-
den die Songs nicht einfach gecovert, sondern BAF interpretiert 
auch eigene Versionen.
Samstag | 10.8.2023 | 20.00 Uhr | Einlass: 19.00 Uhr
Pausenhof der Wolfhardschule | Herrieden | Deocarplatz 1
Tickets (Nichtmitglieder/*Mitglieder)
VVK € 10/8* | AK € 12/10*
Kombiticket: BAF mit Bluesfrühschoppen nur im Vorverkauf:
€ 18/14*
Vorverkaufsstellen:
Kunst- und Buchhandlung Decima, Deocarplatz 10, 
91567 Herrieden
Modehaus Brenner, Bahnhofstr. 8, 91567 Herrieden
Veranstalterin: Kleinkunstbühne „Alte Seilerei“ Herrieden e. V.

Bluesfrühschoppen – Rudi Madsius Band – 11.8.2024
Rudi Madsius kommt mit einem „Best of“ seiner Alben. Er inter-
pretiert Rhythm n‘ Blues, Rock, Jazz, Soul und Folk. Der Sänger, 
Bandleader, Gitarrist, Komponist Rudi Madsius schöpft aus vie-
len Quellen. Mit außergewöhnlich ausdrucksstarker Stimme 
und exzellenten Musikern schafft er daraus einen kreativ stim-
migen Stilmix mit hohem Niveau. Die Band spielt in voller Be-
setzung und hat damit beinahe Big-Band-Charakter
Dazu gibt‘s wie immer Weißwürste und andere leckere Sachen.
Sonntag | 11.8.2024 | 11.00 Uhr | Einlass: 10.00 Uhr
Pausenhof der Wolhardschule | Deocarplatz 1 | Herrieden
Tickets (Nichtmitglieder/*Mitglieder)
VVK € 12/10* | TK € 14/12*
Kombiticket: BAF mit Bluesfrühschoppen nur im Vorverkauf: 
€ 18/14*
Vorverkaufsstellen:
Kunst- und Buchhandlung Decima, Deocarplatz 10, 
91567 Herrieden
Modehaus Brenner, Bahnhofstr. 8, 91567 Herrieden
Veranstalterin: Kleinkunstbühne „Alte Seilerei“ Herrieden e. V.
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Bundesliga-Managerspiel Freunde Rauenzell & Umgebung

Spende der Wettschulden 
an die Jonas Gabriel Kinderkrebshilfe

Die Freunde des Kicker-Managerspiels Rau-
enzell und Umgebung freuen sich, die ge-
samten Wettschulden der abgelaufenen Sai-
son in Höhe von 1.900,- Euro an die Jonas 
Gabriel Kinderkrebshilfe e. V. zu spenden.

Deren Ziel ist es, betroffene Familien und ihre kranken Kinder 
zu unterstützen, z. B. bei:
• Begleitung der betroffenen Familien während der gesamten 

Therapie und darüber hinaus
• Schnelle und unbürokratische Hilfe von betroffenen Kindern 

und Jugendlichen und deren Familien
• Finanzielle Unterstützung der örtlichen kinderonkologischen 

Abteilung
• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
• Übernahme Verdienstausfall und Kosten für alternative Heil-

verfahren

Mit diesem Beitrag wollen wir das Projekt bzw. den Verein un-
terstützen, es in der Öffentlichkeit bekannter machen und an-
dere dazu ermutigen, es uns gleich zu tun.

Weitere Infos unter: www.jonas-gabriel-kinderkrebshilfe.de

Spendenkonto: Sparkasse Mittelfranken-Süd
  DE89764500000231739111

Frank Bernhard, Christoph Wurzinger, Stefan Schuh, Roland 
Weiß, Frank Herrmann, Markus Eckenweber, Ralph Göppel, An-
dreas Kleeberger, Peter Bernhard, Patrick Carmona Torres und 
Tobias Maag

Dorffest Rauenzell

Auf geht´s zum Rauenzeller Dorffest 
27./28. Juli 2024
Samstag (ab 17.30 Uhr)
• ca. 18.00 Uhr Bieranstich mit Bürgermeisterin Dorina Jechnerer
• vielfältiges Essensangebot: Tonis Döner, Sandners Fischge-

nuss, Steak- und Bratwurstsemmeln
• Barbetrieb, Weinstand, Livemusik mit Felix & Simon

Sonntag (ab 10.00 Uhr)
• Frühschoppen mit Christian Schmelzer
• ab ca. 11.30 Uhr Mittagstisch: Tonis Döner, Sandners Fisch-

genuss, Sonntagsbraten
• Kaffee und Kuchen
• ca. 14.00 Uhr AUFTRITT der Tanzgruppe des SVR
• Für die Kleinen: Hüpfburg
• Möglichkeit zum Abendessen
• Festende: 21.00 Uhr

Auf euer Kommen freuen sich die Rauenzeller Vereine!

Einladung zur Einweihung 
der Sandspielzeugkiste in Rauenzell
Wir laden die Rauenzeller Bevölkerung am Freitag, den 26. Juli 
2024 ab 14.30 Uhr herzlich zur Einweihung der neuen Sandspiel-
zeugkiste am Sportplatz in Rauenzell ein. Die Eltern-Kind-Grup-
pe sorgt für Kuchen, Kaffee und kalte Getränke gegen Spende 
und freut sich über alle Gäste!
Die Sandspielzeugkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Eltern-
Kind-Gruppe Rauenzell, des Sportvereins Rauenzell und des 
Fördervereins der Kath. Kindertageseinrichtung Sankt Salvator 
und wird gefördert über das Regionalbudget Altmühlland A6. 
Vom Rauenzeller Nachwuchs wurde die Sandspielzeugkiste 
gemeinsam mit den Eltern bemalt. Wir bedanken uns bei der 
Firma Farben Kaiser, Firma Kammerer und Michael Weis sowie 

bei dem Städtischen Bauhof für die Unterstützung bei der Um-
setzung!
Bei Fragen bitte an Franziska Wurzinger oder Alexandra Baum-
gärtner wenden.

 Bild: Eltern-Kind-Gruppe Rauenzell

AGIL-NACHRICHTEN

Einladung zur Kirchweih in Niederoberbach 
vom 10. - 12. August 2024
Samstag, 10. Aug. 2024
Ab 18.00 Uhr fränkische Schlachtschüssel
19.30 Uhr offi zieller Bieranstich durch den 1. Bürgermeister
Unterhaltungsmusik mit Andy O.

Sonntag, 11. Aug. 2024
Um 10.00 Uhr Kirchweihgottesdienst im Zelt, anschließend 
reichhaltiger Mittagstisch mit fränkischem Schäufele
Ab 15.00 Uhr: Bobbycar-Rennen am Berg Gerersdorf nach Nie-
deroberbach
Ab 17.00 Uhr: Abendessen und Unterhaltung „aus der Dose“
Siegerehrung Bobbycar-Rennen
Montag, 12. Aug. 2024
Ab 17.00 Uhr traditionelle Rettich-Kerwa und Bürgerplausch

Hüpfburg und Torwandschießen an allen Kirchweihtagen

Reitverein, Schützenverein und Feuerwehr freuen sich auf Ihren 
Besuch und wünschen an allen Tagen viel Spaß, Stimmung und 
gute Unterhaltung!

REGION HESSELBERG

Digitaler Kirchenführer der Region Hesselberg
Die Region Hesselberg hat in den letzten Monaten einen digi-
talen Kirchenführer erstellt.
Der digitale Kirchenführer ist eine Webseite, die mit einer inter-
aktiven Karte versehen ist. Über die Karte (und auch über ein 



Menü) können die einzelnen Kirchen der Region Hesselberg 
ausgewählt werden. Jede Kirche hat eine eigene Unterseite, die 
Informationen zur Kirchengeschichte, Besonderheiten, Fotos 
etc. sowie Kontaktdaten enthält. Die Webseite, auf der auch die 
Herrieder Kirchen eingetragen sind, ist nun seit einigen Wochen 
online und kann unter folgendem Link aufgerufen werden: 
www.hesselberger-kirchen.de

AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Beratungsangebote im Landkreis
Außensprechtage der Aktivsenioren, Bundeswehr und Bera-
tungsstelle Barrierefreiheit des Zentrums Bayern Familie und 
Soziales (ZBFS)
im Landratsamt Ansbach, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach
Kontakt: ZBFS Regionalstelle Nürnberg, Tel. 0911/928-0, 
poststelle@zbfs.bayern.de, www.zbfs.bayern.de
Pfl egeberatungsstelle Landkreis Ansbach
in der barrierefreien Musterwohnung am Marktplatz 12, 
91555 Feuchtwangen
Kontakt: Maximilian Lechler, Tel. 0981/468-5220, 
maximilian.lechler@landratsamt-ansbach.de, 
www.landkreis-ansbach.de
Fachstelle für pfl egende Angehörige der Stadt 
und des Landkreises Ansbach
in der Sozialstation Bechhofen e. V. „St. Elisabeth“, 
Am Moosgraben 69, 91572 Bechhofen
Kontakt: Tel. 09825/92388-44, sozialstation@caritas-herrieden.de
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
in der Stahlstraße 4, 91522 Ansbach
Kontakt: Tel. 0981/46082-0, beratung-ansbach@drv-nordbay-
ern.de, www.deutsche-rentenversicherung.de
Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Landkreises 
und der Stadt Ansbach
Crailsheimerstraße 64, Gebäude Landratsamt II 
in 91522 Ansbach
Kontakt: Christiane Barth, Tel. 0981/4685555,
eb-stelle@landratsamt-ansbach.de, 
www.erziehungsberatung-ansbach.de

Renovieren Montieren Gartenarbeiten

Fritz-Baumgärtner-Straße 28
91567 Herrieden
Mobil 0171 3281559
E-Mail jens_hendricks@yahoo.de

info@wuerdingerbesta�ungen.de

www.wuerdingerbesta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

info@wuerdingerbesta�ungen.de

www.wuerdingerbesta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

Bestattermeister

B E S T A T T U N G E N

info@wuerdingerbesta�ungen.de

www.wuerdingerbesta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

info@wuerdingerbesta�ungen.de

www.wuerdingerbesta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

Unverschuldeter Kfz-Unfall …? Und nun …?
Wir erstellen Ihr Schadengutachten und helfen Ihnen bei 

der Abwicklung mit der regulierenden Versicherung.

schnell – neutral – kundenorienti ert
Kfz-Sachverständigenbüro
Georg Heumann
Tel.:  09804- 91 38 70
Fax.:  09804- 91 38 71
Mobil:  0171-32 100 50
E-Mail:   georg.heumann@t-online.de

GERNE SIND WIR AUCH FÜR KFZ-WERKSTÄTTEN TÄTIG.

schnell – neutral – kundenorienti ert

E-Mail:   georg.heumann@t-online.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Mietwagenfahrer (m/w/d) 
In Teilzeit oder auf 520 ,- €-Basis

Neueinsteiger ohne Führerschein zur Personenbe-
förderung sind willkommen. Wir unterstützen Sie beim 
Erwerb. 
Auf Sie warten ein kollegiales Team in familiärem Umfeld 
und ein vielseitiger Tätigkeitsbereich. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Fahrservice Linner, Asternweg 12, 91589 Aurach 
info@fahrservice-linner.de          

In Teilzeit oder auf 538-€-Basis

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden



Oberschönbronn 15, 91567 Herrieden

Telefon 0 98 55/9 73 99 88
info@neefi scher-erdbau.de
www.neefi scher-erdbau.de

·  Schüttgüter
·  Erdbau (Baggerarbeiten aller Art)
·  Pfl asterbau
  (im landschaftsgärtnerischen
  Zusammenhang)
·  Rasenanlagen
·  Naturhöfe
·  Wurzelrodungen
·  Baumfällungen inkl. Abfuhr
·  Hecken/ Garten/
Grundstücksrodungen

·  Landschaftspfl ege mit 
  Fällgreifer

Unsere 
Leistungen

3-Zi.-Wohnung im EG 
mit Garten

in Herrieden, ca. 69 m², incl. Garage; 
Kaufpreis n. Verhandlung

ab sofort zu verkaufen, Tel. 09825/92810
B / Gas + Solar / 2012 / B-61,1 kWh/m²a

Bei uns erwartet Dich ein moderner Ausbildungsplatz, 
gute Übernahmechancen und Perspektiven im Unternehmen, 
geregelte Arbeitszeiten, eine attraktive Vergütung und die 
Arbeit in einem netten Team.

Wir bieten ab 01.09.2024 in Herrieden eine

Ausbildung zum 
Kaufmann/Kauffrau (m/w/d)

für Groß- und Außenhandelsmanagement

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
per Mail an karriere@rmbh.de

mehr 
Infos

RMBH GmbH
Steinweg 3 - 5 · 91567 Herrieden

Fon: +49 (0) 9825 203829-0
www.rmbh.de

Komm in ein junges, international tätiges Großhandels-
unternehmen mit einem attraktiven Produktportfolio im 
Bereich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz!

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 
 Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

WWalter Walter Weckerleineckerlein
Oberschönbronn 13 a
91567 Herrieden
Tel.  09855/1408
Fax. 09855/975423
walterweckerlein@freenet.de
www.walter-weckerlein.de

VVeerrmmaarrkkttuunngg  vvoonn
schussfrischem Rehwild
- auch Teilstücke bratfertig hergerichtet
  (Vorbestellung erwünscht)

Preise und Infos unter Hompage oder auf Nachfrage

- hausgemachte Wurstdosen
- geräucherter Schinken

Vermarktung von 
schussfrischem Rehwild
-  auch Teilstücke bratfertig hergerichtet 

(Vorbestellung erwünscht)
- hausgemachte Wurstdosen
- geräucherter Schinken
NEU: REHBURGER FÜR GRILL ODER PFANNE
Preise und Infos unter Homepage oder auf Nachfrage

Der Allrounder
Renovierungsarbeiten I Einbau von Dachfenstern, Fenstern,
Türen und Treppen I Bodenbeläge und Innenausbau I Zimmerei

Gerhard Neefi scher
Ihr Handwerker rund ums Haus mit
mehr als 30 Jahren Berufserfahrung

Tel. 01 51/54 74 44 00
Leibelbach 1 91567 Herrieden

nfgerhard@t-online.de

● Fensterbänke
● Bodenplatten
● Keramikfliesen

● Treppenanlagen
● Grabdenkmäler
● Küchenarbeitsplatten

... aus Marmor und Granit

www.humpeneder-natursteine.de
e-mail: info@humpeneder-natursteine.de

Wir sind Partner
Fachbauzentrum
Hand-in Hand-Werker

Gmbh

Suchen Mechaniker
auf Minijobbasis für Reparatur und Aufbereitung

von Werkzeugmaschinen

MST Streng GmbH - 91589 Aurach -
Tel. 0 98 04/8 03 99 40

Putzhilfe in Herrieden gesucht.
Tel. 0160/4383668



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!
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Dachfenster-
austausch
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Wir helfen gern weiter!
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Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

NEU!
NEU!

Guten Tag,
Herrieden wird immer schöner und 
die Planungen laufen, das Gelände 
am Wasserturm durch großfl ächi-
gen Einzelhandel zu nutzen. 
Während Belange geprüft und 
Interessen abgewogen werden, 
möchte ich Sie meiner fortwähren-
den Tätigkeit versichern. Nutzen 
Sie jetzt den exzellenten Service zu 
attraktiven Preisen. 
Aktuell möchte ich Ihnen mitteilen, 
dass auch zukünftig darauf zu 
vertrauen ist: wenn am Wasserturm 
Neues entsteht, heiße ich Sie 
herzlich willkommen als Anbieter in 
neuem Umfeld, an bekanntem Ort. 
Es geht weiter. Sie werden sehen.
Freundlich grüßt Sie Manuela Krauß

www.hoergeraete-eisen.de

Sie haben am Wochenende noch nichts vor?

UNSERE 
LEISTUNGEN
VOR ORT

Dann besuchen Sie uns in unserem Hörtest-Mobil!

• Kurz-Hörtest - einfach, schnell und kostenlos        
• Überblick über moderne Mini-Hörsysteme              
• Hörakustik-Meister direkt vor Ort
• Kostenloses Infomaterial zu Hörsystemen,              

Tinnitus, Kinder-Hörgeräten, Gehörschutz, u.v.m.

UNSER ANGEBOT:
60 Premium-

Hörgerätebatterien 
für 30 EUR

HERRIEDEN: REWE Maier
Sa, 20.07.2024 | 8-14 Uhr

Kostenloser Hörtest
Einfach und schnell

Berufstätige Frau mittl. Alters mit 2 kleinen Hunden sucht freundliche 

2 ½ - bis 3-Zimmer-Whg. im EG in Herrieden.
Terrasse und Garten erwünscht. Tel. 01 51/51 09 40 22

Leutershausen + Kreßberg     KW 30/2024
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BETRIEBSURLAUB DES VERLAGS
in Kalenderwoche 32 und 33/2024

vom 5. bis 16. August 2024.

Die nächste Ausgabe erfolgt in KW 34/2024 
am 23.8.2024.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub.

Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden
Bild: © Raphael Reischuk, pixelio.de

Herrieden     KW 29/2024
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BETRIEBSURLAUB DES VERLAGS
in Kalenderwoche 32 und 33/2024

vom 5. bis 16. August 2024.

Die nächste Ausgabe erfolgt in KW 34/2024 
am 22.8.2024.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub.

 Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden
Bild: © Raphael Reischuk, pixelio.de

Im Anzeigenteil veröffentlichen!



PLATZIERUNGSWÜNSCHE KÖNNEN NICHT IMMER BERÜCKSICHTIGT WERDEN!


